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1. VORHABEN UND VORGEHENSWEISEN 

 INHALT UND WICHTIGSTE ZIELE DES BEBAUUNGSPLANS 

Aufgrund der guten infrastrukturellen Anbindung der Stadt Rutesheim besteht generell ein großes 
Interesse an Gewerbegrundstücken auf deren Gemarkung. Die Stadt Rutesheim plant daher die 
Erweiterung der bestehenden Gewerbeflächen im Osten der Ortslage. Die Aufstellung des vorlie-
genden Bebauungsplanes dient somit dazu, ein Angebot an dringend benötigten Gewerbeflächen 
schaffen zu können. 
Die im Norden und Westen an das Plangebiet angrenzenden gewerblichen Flächen sind bereits 
bebaut. Auf den bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen soll eine weitere Gewerbefläche als 
Erweiterung des Gewerbegebiets „Schertlenswald II“ entstehen. Die Flächen im Plangebiet die-
nen dabei als Erweiterungsflächen für einen bereits vorhandenen Betrieb im direkten Anschluss 
an dessen bestehenden Gewerbestandort. 
Mit dieser Entwicklung soll der Nachfrage nach Flächen für einen produzierenden und gewerbli-
chen Betrieb Rechnung getragen werden. Es sollen Gewerbeflächen geschaffen werden, die zur 
Sicherung und Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen und die Wirtschaftsstruktur 
in Rutesheim stärken und fortentwickeln. 
Um den aktuellen Anforderungen an Produktions- und Entwicklungsflächen Rechnung tragen zu 
können und so auch zukünftig in Rutesheim produzieren und entwickeln zu können, beabsichtigt 
der bestehende Betrieb eine notwendige Betriebserweiterung umzusetzen. 
Das dem Standort direkt angrenzende Grundstück ist die letzte Möglichkeit den Standort der Fa. 
Porsche in Rutesheim direkt zu erweitern. Die Erweiterung wird zwingend als eine zukunftssi-
chernde Grundlage zur Fortführung der Nutzung dieses Standortes benötigt. Mit dieser Erweite-
rung kann das benötigte Wachstum und somit auch der Erhalt des Standortes und die damit ver-
bundenen Arbeitsplätze in Rutesheim sichergestellt werden. Mit der Planung kann auf die zukünf-
tigen, sich ständig ändernden Bedarfe an Flächen für die Entwicklung der Produkte frühzeitig 
reagiert werden, wodurch der Standort in Rutesheim für zukünftige Anforderungen sicher aufge-
stellt werden kann und somit der bereits vorhandene Betrieb auch langfristig erhalten werden 
kann.  
Im Zuge der Betriebserweiterung soll der komplette Standort weiterentwickelt und optimiert. Ein 
mögliches Wachstum des gesamten Standortes beinhaltet eine Konsolidierung aller heutigen 
ebenerdigen Mitarbeiterparkplätze in einem Parkhaus mit ca. 1.200 Stellplätzen. Danach können 
die freiwerdenden Flächen, welche sich innerhalb des Werkzaunes befinden, mit mehreren Ge-
bäuden langfristig entwickelt werden. Aufgrund der betrieblichen Abläufe und der vorgesehenen 
Entwicklung des Standortes, werden neben den innerbetrieblichen Flächen auch zusätzliche Er-
weiterungsflächen benötigt.  
Durch die inneren Flächen am Standort sowie dem Flächenzuwachs vom Bebauungsplan 
„Schertlenswald - Süd (IX)“ ergibt sich eine maximal nutzbare Fläche für die zukünftige Entwick-
lung des Standorts. 
Hier sollen Nutzungen für Büros (ca. 23.000 m²) und für Werkstätten (ca. 12.000 m²) entstehen. 
Die neuen Flächen schaffen Platz für ca. 900 neue Arbeitsplätze.  
Die Anbindung des Gewerbegebiets soll über die vorhandenen Betriebsflächen an die Alois-Sene-
felder-Straße erfolgen. Ein Anschluss an das überörtliche Straßennetz besteht somit direkt über 
die K 1082. 
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 1,34 ha. Die bestehende Höhenlage befindet sich auf 
einer Höhe von ca. 436 m- 444 m ü.NN.  
In Kapitel 6, Bilanz Eingriff-Ausgleich wurde für die relevanten Schutzgüter eine Bilanz aufgestellt. 

 RECHTSGRUNDLAGEN 

Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung eines Bauleitplans eine Umweltprüfung durch-
zuführen. In dieser werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen für die Be-
lange des Umweltschutzes nach §1 Abs. 6 Nr. 7 und §1a BauGB ermittelt und in einem Umwelt-
bericht beschrieben und bewertet. 
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Grünordnungsplan 

Als Rechtsgrundlage für die Aufstellung von Grünordnungsplänen gilt § 12 NatSchG BW in Ver-
bindung mit § 11 BNatSchG. 
 
Sind aufgrund von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, dann ist nach 
§ 18 Bundesnaturschutzgesetz über Vermeidung, Ausgleich und Ersatz nach den Vorschriften 
des BauGB zu entscheiden. 
Mit dieser gesetzlichen Grundlage wird bereits auf der Ebene der Bauleitplanung der jeweilige 
Eingriff in den Naturhaushalt ermittelt.  

 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Mit dem Bebauungsplan „Schertlenswald – Süd (IX)“ soll eine Erweiterung und Entwicklung eines 
bereits vorhandenen Gewerbebetriebes und die damit verbundene Schaffung von hochwertigen 
Arbeitsplätzen am Standort in Rutesheim ermöglicht werden. 
Beim vorhandenen Betrieb handelt es sich um einen Entwicklungsstandort der Fa. Porsche. Auf-
grund von betriebstechnischen Anforderungen sind daher Erweiterungsflächen nur im direkten 
Anschluss an die vorhandenen Betriebsstrukturen möglich und können nicht auf alternative Flä-
chen in räumlicher Distanz umgesetzt werden. Mit der Erweiterung soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, flexibel auf zukünftige Bedarfsanforderungen im Rahmen der Entwicklung reagieren zu 
können. Eine Erweiterung südlich der Rutesheimer Straße mit Produktions- und Büroflächen ist 
daher mit einigen Konflikten verbunden. Ein weiterer Anschluss an die Rutesheimer Straße ist 
nicht möglich. Bei einer Auslagerung von Produktions- oder Büroflächen müsste die Rutesheimer 
Straße häufig gequert werden. Dadurch würden ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch die Aus-
lagerung von Produktions- und Entwicklungsinterne Abläufe entstehen. Prototypen müssten mit 
LKWs verfrachtet werden und verursachen eine weitere Verkehrserhöhung sowie weitere Ver-
kehrsemissionen.  
Mit der Auslagerung von Parkflächen entstehen ebenfalls Konflikte mit der gegenwärtigen Ver-
kehrssituation, da die Mitarbeiter die Rutesheimer Straße queren müssen. Zur sicheren Querung 
müsste dies über eine Licht-Signal-Anlage erfolgen. Es wird zu den Stoßzeiten zu einem Rück-
stau an der Signalanlage führen. Des Weiteren grenzen Wohnbauflächen südlich der Ruteshei-
mer Straße an welche im Konflikt mit der Bebauung von Gewerbeflächen stehen.  
Die im Flächennutzungsplan bestehenden Gewerbeflächenreserven an der Autobahnanschluss-
stelle im Umfang von insgesamt etwa 10,2 ha sind durch die Bebauungspläne „Gewerbegebiet 
am Autobahnanschluss Rutesheim“ sowie „Bonholz Süd“ nahezu vollständig entwickelt. Zusätz-
lich wurde das Gewerbegebiet „Gebersheimer Weg“, welches nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt wurde, aufgestellt und entwickelt.  
Aktuell finden die Verhandlungen zur Umlegung des Gewerbegebiets Gebersheimer Weg statt. 
Der Bedarf an Gewerbefläche in Rutesheim deckt das komplette Baugebiet mehrfach ab.  
Im Gewerbegebiet „Schertlenswald II“ stehen keine Baulücken mehr zur Verfügung. Mit einer 
möglichen Erweiterung im Südosten des bestehenden Gewerbegebiets können in diesem Bereich 
Erweiterungsfläche für einen ansässigen Betrieb zur Verfügung gestellt werden. Weitere Flächen 
östlich des bestehenden Gewerbegebiets „Schertlenswald II“ können aufgrund der vorhandenen 
Topographie und Grundstücksverhältnisse erschließungstechnisch nicht an das bestehende Ge-
werbegebiet, Schillerstraße und Alois-Senefelder-Straße, angebunden werden. Es müsste ein 
Anschluss an die im Süden verlaufende K1082 (Straße von Rutesheim nach Leonberg) erfolgen, 
welcher eine Beeinträchtigung der bisherigen Verkehrsverhältnisse auf der freien Strecke zur 
Folge hätte. Zudem besteht östlich des vorhandenen Gewerbegebiets eine übergeordnete Reg-
lementierung in Form eines Regionalen Grünzuges, in welchem eine Ausweisung von Gewerbe-
flächen ausgeschlossen ist. Außerdem besteht ein emissionsrechtliches Konfliktpotenzial mit der 
östlich liegenden Biogasanlage auf der Gemarkung Gebersheim. Die Flächen befinden sich der-
zeit in extensiver Streuobstwiesennutzung und sind daher für den Naturschutz von besonders 
hohem Wert. Die Belange des Naturschutzes sind besonders zu gewichten.  
Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet am Autobahnanschluss Rutesheim“ mit Rechtskraft vom 
11.02.2010, entwickelt aus den Festsetzungen des Flächennutzungsplans, hat die Ansiedlung 
von Gewerbebetrieben ermöglicht. Die Baumöglichkeiten in diesem Gewerbegebiet sind jedoch 
bereits erschöpft. Baulücken zur Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe sind nicht in ausreichendem 
Maße vorhanden. Lediglich ein Grundstück mit einer Flächengröße von 0,13 ha steht für eine 
weitere Bebauung noch zur Verfügung. Daher kann der benötigte Bedarf an Gewerbeflächen in 
diesem Gebiet nicht gedeckt werden. 
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Aus dem Flächennutzungsplan wurden ebenfalls die Bebauungspläne „Bonholz 1. Änderung“ mit 
Rechtskraft vom 16.08.2001 und „Bonholz Süd“ mit Rechtskraft vom 14.03.2013 entwickelt. Die 
hier festgesetzten Gewerbegebietsflächen sind bereits vollständig bebaut oder unterstehen einer 
andersartigen gewerblichen Nutzung, so dass auch hier, keine Gewerbeflächen zur Deckung des 
aktuellen Bedarfs vorhanden sind. 
Ein möglicher weiterer alternativer Standort stellt eine bisher gewerbliche Fläche im innerörtlichen 
Bereich an der Robert-Bosch-Straße/Bahnhofstraße dar. Dieser Standort wurde von der Fa. 
Bosch aufgegeben. Es handelt sich dabei um einen integrierten Standort, umgeben von Wohn-
bebauung und Gemeinbedarfsflächen in Form von Schulen. Die umliegende Wohnbebauung ist 
dabei als ein stark reglementierender Faktor für eine weiterführende gewerbliche Nutzung zu Be-
trachten. Neben dem Lieferverkehr sowie dem sonstigen erhöhten Zu- und Abfahrtsverkehr in 
einem Gewerbegebiet, stellt der typische Schichtbetrieb mit den damit verbundenen Verkehrs-
strömen in den frühen Morgenstunden sowie in den späten Abendstunden ein enormes Konflikt-
potenzial in Bezug auf Lärmemissionen dar. Zusätzlich stellt der Standort eine ideale Konversi-
onsfläche für Wohnbau dar. Durch die integrierte Lage und die daraus resultierende Anbindung 
an die öffentliche Infrastruktur besteht hier großes Entwicklungspotenzial um dem nach wie vor 
großen Defizit an Wohnraum entgegenwirken zu können. Aufgrund der voll erschlossenen Lage 
des Gebiets, lässt sich hier verhältnismäßig kostengünstig und ressourcenschonend Wohnraum 
mit direkter Anbindung an das Stadtzentrum mit den notwendigen Versorgungseinrichtungen 
schaffen. 
Nordöstlich der ausgewiesenen und bereits bebauten Flächen des „Gewerbegebiets am Auto-
bahnanschluss Rutesheim“, südlich der Pforzheimer Straße (Heimsheimer Rain), wurde eine Aus-
weisung von weiteren Gewerbeflächen geprüft. Aufgrund des Höhenunterschieds zwischen den 
Gebäuden südlich an der Drescherstraße, z.B. Mehrfamilienhaus Drescherstraße 30 mit EFH 
468,85 m ü. NN, und der Pforzheimer Straße auf Höhe Bushaltestelle Pirolweg 452,01 m ü. NN 
von bis zu 17 m, wäre jedoch ein enormer Aufwand für Erdbewegungen, Abgrabungen und Stütz-
mauern notwendig, der zu deutlichen Mehrkosten bei den Gewerbebauten führen würde. Große, 
ebene Flächen, welche für Gewerbebetriebe benötigt werden, können hier nicht realisiert werden. 
Für die einzelnen Grundstücke sowie für das gesamte Gebiet ist zudem mit einem erhöhten Er-
schließungsaufwand zu rechnen, da keine Anbindung an das bestehende Gewerbegebiet möglich 
ist. Es müsste ein direkter Anschluss an die Pforzheimer Straße geschaffen werden. Zudem be-
steht auch hier Konfliktpotenzial zur angrenzenden Wohnbebauung in Verlängerung der Dre-
scherstraße. Eine Zufahrt von Süden, d.h. von der Drescherstraße wäre nicht möglich, da dies 
nur über Privatgrundstücke (Bauplätze) ginge. Auch würde dies aufgrund der Topographie zu 
einer sehr steilen Erschließungsstraße führen, die aufgrund des Gefälles und des Flächenver-
brauchs gar nicht realisiert werden könnte. Eine einzelne Zufahrt von der Pforzheimer Straße 
(Kreisstraße K1060) wäre zwar grundsätzlich denkbar in Abstimmung mit dem Landkreis Böblin-
gen, aber es wären keine direkten Grundstückszu- und -abfahrten an dieser Kreisstraße möglich. 
Es müsste zusätzlich z.B. eine parallel zur Pforzheimer Straße verlaufende Erschließungsstraße 
gebaut werden zu Lasten der Gewerbeflächen und dies bei einer ohnehin nur sehr schmalen zur 
Verfügung stehenden Fläche. Der Flächenverbrauch allein für die öffentliche Erschließung wäre 
unangemessen hoch. Da kein Schmutzwasserkanal in der K 1060 vorhanden ist, wäre ein neuer 
Hauptsammler in der Pforzheimer Straße über eine Länge von 700 m notwendig und würde die 
Erschließungskosten erhöhen. Die westliche Gebietshälfte des Heimsheimer Rain wird darüber 
hinaus ebenfalls mit Streuobst bewirtschaftet. Davon sind einige Flächen Ausgleichsmaßnahmen.  
Die Freiflächen gegenüber dem bestehenden Gewerbegebiet „Am Autobahnanschluss Rutes-
heim“ sind nördlich (Gewann Burgfeld) und südlich (Gewann Friolzheimer Weg) der K 1082 als 
„Regionaler Grünzug“ im Regionalplan ausgewiesen auch sind hier Konflikte nicht auszuschlie-
ßen durch das nördlich angrenzende Gartenhausgebiet „Burgfeld“. Darüber hinaus sind die Flä-
chen ebenfalls aufgrund der bestehenden Grünland- und Streuobstnutzung naturschutzrechtlich 
besonders hochwertig. Die Belange des Naturschutzes sind besonderes zu gewichten. 
Südlich der bestehenden Wohnbebauung „Steige“ (Weiler Weg) und östlich des vorhandenen 
Gewerbegebiets „Am Autobahnanschluss Rutesheim“ sind im aktuellen Flächennutzungsplan 
Flächen für eine Wohnbebauung vorgesehen („Steige I mit 1,67 ha). Ein direkt angrenzendes 
Gewerbegebiet ist daher nicht realisierbar. Auch wären erhebliche Konflikte mit den direkt an-
grenzenden Wohngebieten auf der Steige zu erwarten und die Südseite dieser Wohngebiete 
würde durch Lärm und Verkehr aus dem Gewerbegebiet belastet werden. Nachdem im Zuge der 
Erweiterung der Autobahn A 8 Lärmschutzwälle und Lärmschutzwände errichtet wurden, wäre es 
kontraproduktiv, wenn jetzt zwischen diesen Lärmschutzwällen und den Wohngebieten eine neue 
Lärmquelle in Form eines Gewerbegebiets geschaffen würde. Es müssten weiterführende Lärm-
schutzwände errichtet werden zwischen dem bestehendem Wohn- und dem neuen Gewerbege-
biet. Gegenüber den anderen Potentialflächen werden die Grundstücke ackerbaulich 
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bewirtschaftet und bieten bei der Umsetzung einen geringeren Konflikt für Natur und Landschaft. 
Dafür entsteht für dieses Gebiet ein Verlust an hochwertigen Ackerflächen für die Lebensmittel-
produktion und somit ein Konflikt für die Landwirtschaft.  
Dieser vorbeschriebenen Entwicklung / Situation steht die konkrete Nachfrage an einer gewerbli-
chen Erweiterungsfläche eines bestehenden Betriebes gegenüber. Bei keinem der alternativen 
Standorte ist der Eingriff in Natur und Landschaft deutlich besser, da immer Streuobstwiesen tan-
giert werden. Ausnahme bildet das Gebiet Weiler Weg, hier wird in Ackerflächen eingegriffen. 
Ökologisch gesehen ist der Eingriff auf diesen Flächen deutlich geringer, jedoch besteht ein gro-
ßer Konflikt mit der angrenzenden Wohnbebauung sowie der Landwirtschaft. Hinzu kommt die 
räumliche Distanz zum Betrieb und die damit erschwerten Produktions- und Entwicklungsabläufe. 
Abschließend lässt sich somit feststellen, dass ein begründeter Bedarf an der Ausweisung des 
geplanten Gewerbegebietes im dargestellten Umfang besteht. 

 VORGEHENSWEISE 

Als neuer Abschluss des Siedlungskörpers soll das Gewerbegebiet einen klaren städtebaulichen 
Auftakt zwischen der freien Landschaft und dem Siedlungsbereich darstellen. 
Da es sich bei dem vorhandenem Plangebiet um den zukünftigen Stadtrand handelt, soll eine 
moderne und städtebaulich attraktive Außenwirkung mit Bezug zu den öffentlichen Verkehrsflä-
chen ermöglicht werden. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Gebäude, im Rahmen 
einer gewerblichen Nutzung, städtebaulich ansprechend zu gestalten. 
Die in den nördlich angrenzenden Bereichen vorhandene Art der Dachgestaltung und Gebäude-
ausrichtung soll dabei für die südliche Erweiterung des Gewerbegebiets aufgenommen werden. 
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Topographie orientiert sich die Höhengestaltung im 
Plangebiet an den Gebäudehöhen der nördlichen Bebauung. 
Um eine Produktion nach aktuellen Standards zu gewährleisten, sind entsprechende betriebsbe-
dingte Ansprüche an gewerbliche Gebäude zu berücksichtigen. Den im Zuge einer innovativen 
Wirtschaft gestiegenen Flächenanforderungen sind Rechnung zu tragen. Daher sollen sich die 
Gebäudehöhen sowie die Gebäude Kubaturen für die rückwärtigen Gewerbeflächen entspre-
chend am Bestand orientieren und entsprechend großzügig gehalten werden. Somit soll eine 
Kombination aus produzierendem Gewerbe mit darüber liegenden Büroflächen ermöglicht wer-
den. 
Für die Bereiche mit Bezug zur offenen Landschaft, insbesondere in Richtung Süden, ist in Form 
einer angepassten Eingrünung ein Übergang in die freie Landschaft vorgesehen. 
Mit den vorgenannten Zielsetzungen soll eine klare Raumkante zwischen Siedlungsbereich und 
freier Landschaft geschaffen werden. 
 
Die Biotopstrukturen des Untersuchungsgebiets wurden bei einer Geländebegehung im Juli 2021 
erfasst. 
Zusätzlich zur floristischen Bestandsaufnahme wurde zur Bewertung der Auswirkungen des Vor-
habens auf die Fauna Gutachten von der Werkgruppe Gruen erstellt. 
Die floristische Bestandsaufnahme sowie das o.g. Gutachten werden als Grundlage für die Be-
wertung für das Schutzgut Flora, Fauna und Biotopstrukturen verwendet. 
 
Um die einzelnen Konflikte deutlich darstellen zu können, wird der Komplex Natur und Landschaft 
in die folgenden Landschaftspotentiale bzw. Schutzgüter aufgeteilt: 
 

− Naturhaushalt: Boden 
   Grundwasser / Oberflächenwasser 
   Luft und Klima 
   Tiere und Pflanzen 
 

− Landschaftsbild: Landschaftsbild 
   Erholung / Mensch 

 
Darüber hinaus werden im Rahmen der Umweltprüfung die weiteren Aspekte gem. § 1 Abs. 6 Nr. 
7 BauGB ebenfalls berücksichtigt. 
 
Bei der Bestandsbeschreibung, -bewertung und Konfliktanalyse werden die Landschafts-potenti-
ale getrennt behandelt.  
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Die Bestandsbewertung und die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgen nach einem 5-stufigen 
Bewertungsmodell, das auf den Empfehlungen der Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnah-
men zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokontoverordnung – ÖKVO, Dezember 2010) ba-
siert. 
 
Darüber hinaus werden bei der Beurteilung des Schutzgutes Boden die Arbeitshilfen des Umwelt-
ministeriums „Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“, 2. überarbeitete Neuauflage 
2010 und „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“, 2.Auflage, De-
zember 2012 zugrunde gelegt. 
 
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt vorzugsweise verbalargumentativ. 
Es werden nur für die Schutzgüter Boden und Flora/Fauna/Biotopstrukturen, die als Indikator für 
die restlichen Schutzgüter gelten, Flächenbilanzen erstellt (vgl. Kap. 6). 
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2. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

 REGIONALPLAN 

Im derzeit gültigen Regionalplan (Fortschreibung vom 22.07.2009, rechtsverbindlich am 
12.11.2010) ist die Stadt Rutesheim dem Verdichtungsraum Stuttgart zugeordnet und ist mit ihrem 
Hauptort als Gemeinde mit verstärkter Siedlungstätigkeit verzeichnet und liegt an der Entwick-
lungsachse Stuttgart – Leonberg (- Calw). Der Planbereich ist als Fläche für die Landwirtschaft 
festgesetzt. 

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan 2008-2025, genehmigt mit Schreiben vom 27.08.2008 
und Bekanntmachung vom 25.09.2008, ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche darge-
stellt. Es erfolgt eine Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren. 

 LANDSCHAFTSPLAN 

Im Landschaftsplan wird das Plangebiet als Streuobstfläche dargestellt. (Landschaftsplan 2008-
2025). Maßnahmen sind auf den Flächen nicht geplant. 

 FFH-GEBIET / NATURA 2000 / SCHUTZGEBIETE 

2.4.1 HEILQUELLENSCHUTZGEBIET 

Das Plangebiet liegt vollständig in der Außenzone des Quellenschutzgebiets für die Heilquellen 
in Stuttgart. Es gilt die Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart zum Schutz der staatlich 
anerkannten Heilquellen in Stuttgart - Bad Cannstatt und Stuttgart – Berg vom 11. Juni 2002. 

 §33-BIOTOPE 

2.5.1 FFH-MÄHWIESE 

Innerhalb des Plangebiets liegen Mähwiesen, welche gemäß §33 NatSchG BW gesetzlich ge-
schützt sind.  

2.5.2 STREUOBST 

Innerhalb des Plangebiets befindet sich eine Streuobstwiese, welche gemäß §33a NatSchG BW 
gesetzlich geschützt ist. 
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3. BESTANDSBESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Für jedes einzelne Landschaftspotential wird eine Erfassung und Bewertung der einzelnen 
Elemente nach folgendem Schema durchgeführt: 
 

− Beschreibung des derzeitigen Zustandes 

− Ermittlung der bestehenden Vorbelastung 

− Bewertung der Bedeutung der einzelnen Elemente innerhalb des Wirkungsgefüges  

− Bewertung der Empfindlichkeit der einzelnen Elemente gegenüber der Planung 

− Gesamtbewertung nach dem Wertstufensystem 
 
Für die Bedeutung und Bewertung nach dem Wertstufensystem wird eine 5-stufige Skala 
angewandt: 
 

− sehr gering (1) 

− gering (2) 

− mittel (3) 

− hoch (4) 

− sehr hoch (5) 
 
Für die Bedeutung und Bewertung der Leistungsfähigkeit von Böden wird ebenfalls eine 5-stufige 
Skala angewandt: 
 

− sehr gering / keine Funktionserfüllung (0) 

− gering (1) 

− mittel (2) 

− hoch (3) 

− sehr hoch (4) 
 
Für die Bewertung der Empfindlichkeit wird folgende Skala verwendet: 
 

− gering 

− mittel 

− hoch 

 NATURRÄUMLICHE GLIEDERUNG 

Das Plangebiet ist ein Teil der südwestdeutschen Schichtstufenlandschaft, es ist der 
naturräumlichen Einheit Neckar- und Tauber-Gäuplatten zugeordnet. Es zählt zu der 
naturräumlichen Einheit des Neckarbeckens.  

 GEOLOGIE / RELIEF 

3.2.1 GEOLOGIE 

Im Plangebiet herrschen hauptsächlich Grabfeld-Formationen (Gipskeuper) vor. Im Südosten 
wechselt der Gipskeuper zum Lettenkeuper der Erfurt-Formation.  

3.2.2 RELIEF 

Das Gelände fällt von Nordwesten nach Südosten ab. 
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 BODEN / FLÄCHE 

3.3.1 BODEN 

Im Plangebiet befindet sich Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Lettenkeuper-Fließ-
erde sowie Mittel tiefes Kolluvium mit Klassenteichen T III a2 50, T III a2 43 und T II a3 40.  
 
Vorbelastung 

Vorbelastungen für das Untersuchungsgebiet durch Altlasten sind nicht bekannt.  
Andere mögliche Vorbelastungen können im Plangebiet ausgeschlossen werden.  
 
Bedeutung 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

Die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden wird nach der Bodenzahl eingestuft.  
Die Tonböden im Plangebiet besitzen eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 2) als Standort für Kul-
turpflanzen.  
 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

Die Leistungsfähigkeit eines Bodens als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird durch die Auf-
nahme von Niederschlagswasser und die Abflussverzögerung bzw. -verminderung (mögliche 
Speicherleistung) bestimmt.  
Die Tonböden im Untersuchungsgebiet sind von geringer Bedeutung (Wertstufe 1) als Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf. 
 
Filter und Puffer 

Die Leistungsfähigkeit eines Bodens als Filter und Puffer für Schadstoffe ist hoch, wenn Schad-
stoffe aus dem Stoffkreislauf entfernt, zurückgehalten und ggf. abgebaut werden können und 
wenn Böden eine hohe Säurepufferkapazität besitzen. 
Die im Gebiet anstehenden Tonböden besitzen ein hohes Filter- und Puffervermögen (Wert-
stufe 3).  
 
Standort für die natürliche Vegetation 

Mit hoher Leistungsfähigkeit werden Böden mit extremer Ausprägung von Standorteigenschaften 
bewertet, da diese Böden günstige Voraussetzungen für spezialisierte und seltene Pflanzenge-
sellschaften bieten. Diese Funktion ist in Zusammenhang mit der Funktion der natürlichen Boden-
fruchtbarkeit und die daraus resultierende Intensität in der Nutzung zu sehen. Sind die Böden 
hierfür von hoher Bedeutung, sind sie in der Regel intensiv genutzt und somit nicht von besonde-
rer Bedeutung für die natürliche Vegetation. 
Im Untersuchungsgebiet kommen keine Böden mit besonderer Bedeutung als Standort für die 
natürliche Vegetation vor.  
 
Empfindlichkeit 

Generell sind alle Böden gegenüber Versiegelung hoch empfindlich, da ein vollständiger Verlust 
der Bodenfunktionen damit einhergeht. 
Die Tonböden weisen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Bodenverdichtungen auf. Bodenver-
dichtung führt zur Veränderung des Bodengefüges und damit zur Reduzierung der Oberflächen-
wasserversickerung. 
Die Böden im Plangebiet weisen eine mittlere Erosionsgefahr durch Wasser auf.  
Die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag kann bei den vorliegenden Böden als mittel ein-
gestuft werden.  
Die Empfindlichkeit gegenüber Flächenentzug aus landbauökologischer Sicht wird ebenfalls mit-
tel eingestuft, da die Böden eine mittlere Bodenfruchtbarkeit besitzen. 
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Wertstufen 

Es werden nur die unversiegelten Böden bewertet. 
Die versiegelten Böden sind hinsichtlich aller Bodenfunktionen generell von sehr geringer Bedeu-
tung. Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungs-
klasse 4 (sehr hoch) wird der Boden bei der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft. Im 
vorliegenden Fall ist keiner der Böden als Sonderstandort für naturnahe Vegetation geeignet.  
Die Wertstufen der Böden werden über das arithmetische Mittel der Bewertungsklassen für die 
anderen drei Bodenfunktonen ermittelt (s. Leitfaden: Bewertung von Böden nach ihrer Leistungs-
fähigkeit).  
 

BODENFUNKTIONSBEWERTUNG1  

Bodenart Natürliche  
Bodenfrucht-

barkeit 

Ausgleichkörper 
im 

Wasserkreislauf 

Filter und  
Puffer 

Gesamtbe-
wertung: 

T III a2 50 2 1 3 2 

T III a2 43 2 1 3 2 

T II a3 40 2 1 3 2 

3.3.2 FLÄCHE 

Das Plangebiet befindet sich gemäß der Flurbilanz von 2022 der Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Ernährung und Ländlichen Raum (LEL) Schwäbisch Gmünd innerhalb der Vorbehaltsstufe II.  
 
 
 
  

                                                      
1 Gem. Bodenfunktionsbewertung nach Leitfaden „Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW LANDESANSTALT 

FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG, 2010) 
Wertstufeneinteilung: 0=sehr gering, 1=gering, 2=mittel, 3=hoch, 4=sehr hoch 
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 GRUNDWASSER / OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

3.4.1 GRUNDWASSER 

Untersuchungen zum Grundwasserstand liegen nicht vor. Aufgrund der geographischen und mor-
phologischen Lage wird ein Grundwasserflurabstand von mehr als 1,5 m angenommen.  
 
Vorbelastung 

Vorbelastungen für das Untersuchungsgebiet durch Altlasten sind nicht bekannt.  
Andere mögliche Vorbelastungen können im Plangebiet ausgeschlossen werden.  
 
Bedeutung 

Grundwasserneubildung  

(Verfahren nach Dörhöfer und Josopait 1980): 

− Mittlere Jahresverdunstung, potentielle Verdunstung (ETP) 

− Hangneigung (ca. 2,7°) 

− Flächennutzung (Streuobst und Grünland) 

− Böden (T) 

Bei einer Niederschlagsmenge von rund 740 mm im Jahr wird im Planungsgebiet zwischen 101 
mm und 200 mm Grundwasser neu gebildet (geringe Bedeutung, Wertstufe 2). 
 
Grundwasserschutzfunktion  

(nach Marks R., Müller M-J., Leser H., Klink H-J Tab. 21, 22) 
Üblicherweise wird die Grundwasserschutzfunktion durch 

− den Grundwasserflurabstand,  

− die Wasserdurchlässigkeit der Grundwasserdeckschichten und  

− der Grundwasserneubildungsrate bestimmt. 

Im Untersuchungsgebiet wird die Grundwasserschutzfunktion der Böden als sehr hoch eingestuft 
(Wertstufe 5).  
 
Abflussregulation: 

Die Leistungsfähigkeit beruht darin, den Direktabfluss zu verringern und damit zu ausgeglichenen 
Abflussverhältnissen beizutragen. Als Bewertungsgrundlage dienen:  

− Hangneigung (2,7°) 

− Flächennutzung (Streuobst und Grünland) 

− Böden (T) 

Die Ermittlung der Abflussregulation nach Zepp in Marks et.al. (1992) ergibt auf allen unversie-
gelten Böden ein mittleres Abflussregulationsvermögen (Wertstufe 3).  
Die versiegelten Flächen können nicht zur Regulation des Abflusses beitragen. 
 
Empfindlichkeit  

Die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag wird aufgrund der vorhandenen Tonböden ge-
ring eingestuft. Das Risiko des Schadstoffeintrags erhöht sich dort, wo die schützenden Deck-
schichten abgetragen sind. 
Gegenüber Versiegelung und Verdichtung und der damit einhergehenden Verringerung der 
Grundwasserneubildung besteht eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit. 
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Wertstufen 

 Wertstufe 1 Wertstufe 2 Wertstufe 3 Wertstufe 4 Wertstufe 5 

 sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

Grundwasserneu- 
bildungsrate 

 X    

Grundwasserschutz-
funktion  

    X 

Abflussregulation   X   

3.4.2 OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.  

3.4.3 STARKREGEN 

Starkregengefahrenkarten liegen für die Stadt Rutesheim noch nicht vor.   
 
  



Umweltbericht inkl. Grünordnungsplan "Schertlenswald – Süd (IX)" Seite 15 
Bestandsbeschreibung und Bewertung 

KMB  PLAN | WERK | STADT | GMBH 
Brenzstraße 21 71636 Ludwigsburg Tel.: 07141/44 14- 0 Fax: 07141/44 14 14 

 

 KLIMA / LUFTQUALITÄT 

Als Planungsgrundlagen dienen die Klimadaten aus dem Klimaatlas Region Stuttgart. 
Rutesheim / Perouse gehört zum Klimabereich der Oberen Gäue. 
Die mittlere Lufttemperatur/Jahr liegt bei ca. 7 – 8 °C (+/- 1/2°C). 
Der mittlere Jahresniederschlag liegt bei ca. 740 mm (+/- 50 mm). 
Die Hauptwindrichtung ist West bis Südwest, bei einer mittleren Windstärke von 1,2 m/s (wind-
schwach). 
 
Für den Erhalt des Klimas und der Sicherung einer guten Luftqualität sind kaltluftproduzierende 
Flächen (Grünland), luftreinigende Flächen (Gehölz- und Waldflächen) und ausreichend breite 
durchgängige Abflussbahnen für die Kalt- und Frischluft erforderlich. 
 
Vorbelastung 

Vorbelastungen in Form von Lärm und Schadstoffeintrag im Plangebiet entstehen durch die 
K1082.  
 

 

Abbildung 1 Klimatope (Klimaatlas Region Stuttgart) 

Bedeutung 

Kaltluftentstehung 

Die Streuobst- und Grünlandflächen des Planungsgebietes und der Umgebung stellen ein großes 
zusammenhängendes Kaltluftentstehungsgebiet dar. Die Flächen sind durch ihre Ausdehnung 
und ihre Vegetationsstruktur von sehr hoher Bedeutung für die Kaltluftbildung (Wertstufe 4). 
 
Kaltluftleitbahn / Kaltluftsammelgebiet 

Aufgrund fehlender Luftleitbahnen und der vorherrschenden Topografie fließt die Kaltluft jedoch 
nicht in die Siedlung ab.  
Das gesamte Plangebiets hat damit eine geringe Bedeutung als Kaltluftleitbahn (Wertstufe 2). 
 
Frischluftentstehung 

Die Streuobstwiesen besitzen für die Frischluftentstehung eine mittlere Bedeutung (Wertstufe 3).  
 
Ausgleichsfunktion 

Durch die hohen Kaltluftproduktion und der mittleren Frischluftentstehung besitzt das gesamte 
Plangebiets eine hohe Bedeutung bei der Ausgleichsfunktion (Wertstufe 4). 
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Abbildung 2 Planungshinweise (Klimaatlas Region Stuttgart) 

Empfindlichkeit  

Der Flächenverlust durch zusätzliche Versiegelung wirkt sich auf die klimatischen Funktionen ne-
gativ aus. 
Die Freiflächen mit bedeutender Klimaaktivität besitzen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber nut-
zungsändernden Eingriffen. Hier führen weitere, den regionalen Luftaustausch beeinträchtigende 
Bau- und Versiegelungsmaßnahmen zu negativen Auswirkungen.  
 
Wertstufen 

 Wertstufe 1 Wertstufe 2 Wertstufe 3 Wertstufe 4 Wertstufe 5 

 sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

Kaltluftentstehungs-
flächen 

   X  

Kaltluftleitbahnen  X    

Frischluftentste-
hungsflächen 

  X   

Bereich mit Aus-
gleichsfunktion 

   X  
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 FLORA / FAUNA / BIOTOPSTRUKTUREN 

3.6.1 SCHUTZGEBIETE 

Siehe Kapitel 2 

3.6.2 GEFÄHRDETE UND GESCHÜTZTE PFLANZENARTEN: 

Gefährdete und geschützte Pflanzenarten wurden bei der Kartierung nicht festgestellt. 

3.6.3 POTENTIELLE NATÜRLICHE VEGETATION 

Die potentiell natürliche Vegetation ist die Vegetation, die sich auf den vorliegenden Standorten 
langfristig ohne weitere Eingriffe des Menschen einstellen würde.  
 
Im Untersuchungsgebiet wäre die potentiell natürliche Vegetation der Waldmeister-Buchenwald 
im Übergang zu und/oder Wechsel mit Hainsimsen-Buchenwald.  
 
Da die unbebauten Flächen des Planungsgebietes vorwiegend landwirtschaftlich als Streuobst 
und Grünland genutzt werden, sind keine Strukturen vorhanden, die der potentiell natürlichen 
Vegetation entsprechen. 

3.6.4 BIOTOPTYPEN (BIOTOPWERT) 

Die Bewertung der flächigen Biotoptypen erfolgt nach der "Biotoptypenbewertung Baden-Würt-
temberg". 
Zur Bestimmung des Biotopwertes werden die Faktoren Naturnähe, die Bedeutung für gefährdete 
Arten und die Bedeutung als Indikator für standörtliche und naturräumliche Eigenart herangezo-
gen. 
Die Grundlage für die Bewertung der Biotoptypen bildet die ökologische Bestandsaufnahme.  
 
WIESEN UND WEIDEN (33) 

Magerwiese mittlerer Standorte 33.43 

„Der Grünlandanteil im Untersuchungsgebiet umfasst ca. 1,3 ha. Der südlich im Untersuchungs-
gebiet liegende Saumstreifen und die Straßenböschungen sind als Ruderalflächen und Straßen-
begleitgrün einzustufen. Hier kommen u.a. Wilde Karde (Dipsacus fullonum), Karthäuser-Nelke 
(Dianthus carthu-sianorum), Steinklee (Melilotus) und Echter Dost (Origanum vulgare) vor. Auf 
einem aufgelassenen, mittlerweile grasbewachsenen und ehemals geschotterten Wirtschaftsweg 
kommen einige mager-zeigende Blühpflanzen vor, u.a. Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris), 
Gemeine Wegwarte (Cichorium intybus) und Hirtentäschelkraut (Capsella bursa-pastoris). Mit 
Ausnahme des Straßenbegleitgrüns blieb der Saumstreifen fast das ganze Jahr ungemäht, nur 
einmal wurde der Weg und ein ca. 1 - 2 m breiter Streifen der Ruderalvegetation nördlich an der 
Böschung gemulcht. 
Das Grünland im Untersuchungsgebiet kann für das Untersuchungsjahr 2021 als extensiv genutzt 
eingestuft werden, die Bewirtschaftung erfolgte durch einen Landwirt. Im Winter 2020/2021 wurde 
das Untersuchungsgebiet mit Schafen beweidet (Beweidung vermutlich durch Wanderschäfer, 
evtl. einmaliger Nachtpferch nördlich im Untersuchungsgebiet). Ein erster Schnitt fand verhältnis-
mäßig früh bereits Anfang April statt. Aufgrund der sehr geringen Aufwuchshöhe wurde vermutlich 
nur ein Mulch-schnitt bzw. Kropfschnitt durchgeführt. Der zweite Schnitt erfolgte erst am 
16.07.2021 und wurde als Heu eingebracht. Ein dritter Schnitt erfolgte ca. Ende September, über 
eine Verwendung ist nichts bekannt. Auffällig war der im Vergleich zum Grünland im Offenland 
und den Streuobstbeständen östlich des Untersuchungsgebiets geringe Aufwuchs nach der zwei-
ten Mahd, vermutlich bedingt durch die trockeneren Bodenverhältnisse. Auf den östlich angren-
zenden Flächen erfolgte bereits Anfang Juni eine erste Mahd, Ende Juli eine weitere. Die Mahd 
erfolgte bis zu den Bewirtschaftungsgrenzen (Böschungen, Flurstücksgrenzen, Wegränder). Eine 
Düngung des Grünlands im Streuobstbestand fand nicht statt. 
Insgesamt ist eine Zuordnung des Grünlands zum Lebensraumtyp 6510, Magere Flachland-Mäh-
wiese (Biotoptyp: Magerwiese mittlerer Standorte 33.43) gerechtfertigt. Kennarten des Lebens-
raumtyps sind in mäßig hoher Artendichte vorhanden. Es dominieren Obergräser wie Knauelgras 
(Dactylis glomerata) und Glatthafer (Arrhenatherum elatius) sowie wolliges Honiggras (Holcus 
lanatus) und Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). In geringeren Anteilen sind Gemeine 
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Schafgarbe (Achillea millefolium), Wiesen-Labkraut (Gallium mollugo agg.), Wiesen-Pippau 
(Crepis biennis), Rundblättrige Glockenblume (Cam-panula rotundifolia), Wiesen-Flockenblume 
(Centaurea jacea), Vogel-Wicke (Vicia cracca), Acker-Witwen-blume (Knautia arvensis), Gänse-
blümchen (Bellis perennis), Kriechender Günsel (Ajuga reptans), Rotklee (Trifolium pratense), 
Hufeisenklee (Hippocrepis comosa), Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense), Spitzwege-
rich (Plantago lanceolata), Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius), Knolliger Hahnenfuß 
(Ranunculus bulbosus), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis), Wiesen-Bärenklau 
(Heracleum sphondylium), Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis) und Echtes Labkraut (Ga-
lium verum) zu finden. An einigen Stellen finden sich größere Bestände des Wiesen-Salbei (Salvia 
pratensis). Geschützte Pflanzenarten wurden nicht gefunden und sich auch nicht zu erwarten. 
Der Erhaltungszustand des Grünlands auf den Flste. Nrn. 4846 und 4847, Gemarkung Rutesheim 
wird in Kategorie B (gut) eingestuft.  
Der Erhaltungszustand des Grünlandes auf den Flste. Nrn. 4848, 4849/1, 4849/3, 4850, 4851, 
4852, 4854, 4855 du 4856, Gemarkung Rutesheim wird in Kategorie C (durchschnittlich) einge-
stuft.“ (Wert 21 und 24/Stufe 4) 
(Siehe Grünlandbewertung der Werkgruppe Gruen vom Dezember 2021) 
 
RUDERALVEGETATION (35) 

Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 35.64 

Am Rand der Wiese entlang der K1082 befindet sich am Fuß der Böschung eine grasreiche Ru-
deralvegetation. (Wert 11/Stufe 3) 
 
STREUOBSTBESTÄNDE (45) 

Streuobstbestand 45.40c 

Das Grünland wird teilweise durch Obstbäume bestanden. Die Bäume sind überwiegend hoch-
stämmig. Sie sind in einem eher überalterten Zustand, jedoch weitestgehend vital. Vier Tote 
Bäume sind innerhalb des Bestands verblieben. Der Bestand ist nur noch lückig vorhanden. 
(Wert 23 und 26/Stufe 4) 
 
Vorbelastung 

Eine Vorbelastung ist durch K1082 gegeben.  
 
Bedeutung /Wertstufen 

Biotopwert Wertstufe 1 Wertstufe 2 Wertstufe 3 Wertstufe 4 Wertstufe 5 

 sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

Magerwiese mittlerer 
Standorte 33.43 

   X  

Ruderalvegetation 
35.64 

  X   

Streuobstbestand 
45.40c 

   X  

 
Empfindlichkeit: 

Bei Biotopstrukturen von geringer / sehr geringer Bedeutung ist die Empfindlichkeit gegenüber 
vorhabensbedingten Veränderungen weitestgehend als gering anzusehen. Analog ist bei Bio-
toptypen von hoher bis sehr hoher Bedeutung eine hohe bis sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber 
vorhabensbedingten Veränderungen zu verzeichnen. 
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3.6.5 FAUNA (LEBENSRAUMQUALITÄT) 

Gemäß der Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse der Werkgruppe 
Gruen vom März 2021 waren weitere Erfassungen der Brutvogel- und Fledermausarten, Tagfal-
terarten, der Haselmaus sowie der Mauer- und der Zauneidechse notwendig.  
 
Den Nachfolgenden Ergebnissen liegen das Tierökologische Gutachten der Werkgruppe Gruen 
vom Dezember 2021 zugrunde: 
 
Vögel 

„Insgesamt liegen Nachweise von 40 Vogelarten im Untersuchungsgebiet und der näheren Um-
gebung vor. Von den nachgewiesenen Arten können sieben aktuell als Brutvogelarten im Unter-
suchungsgebiet gewertet werden. 22 Arten brüten teils im näheren Umfeld und nutzen teilweise 
das Gebiet zur Nahrungssuche. Weitere 11 Arten wurden im Rahmen der Erfassung im näheren 
und weiteren Umfeld oder überfliegend festgestellt ohne direkten Bezug zum Untersuchungsge-
biet. 
Die Witterungsbedingungen im Frühjahr und Frühsommer 2021 mit langanhaltenden Frostperio-
den, niedrigen Temperaturen und nasskalten Phasen wirkten sich äußerst nachteilig auf den Brut-
verlauf vieler Vogelarten aus. Einige der in der Übersichtsbegehung im März noch festgestellten 
Arten mit Brutverdacht konnten im weiteren Verlauf der faunistischen Erfassungen nicht mehr im 
Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Einen großen Anteil der Brutvogelarten im Untersu-
chungsgebiet bilden baumhöhlen-brütende Vogelarten, bei denen allgemein landesweit viele Aus-
fälle der Bruten oder Brutaufgaben im Jahr 2021 festgestellt wurden. Im Untersuchungsgebiet 
selbst waren davon mindestens ein Brutpaar der Kohlmeise, ein Brutpaar der Blaumeise sowie 
vermutlich ein Brutpaar des Feldsperlings betroffen. Revieranzeigend und nestbauend beobach-
tete Altvögel dieser Arten waren mit zunehmender Verschlechterung der Witterungsbedingungen 
im Mai aus dem Untersuchungsgebiet verschwunden, ein Brutbeginn fand nicht statt. Dies erklärt 
die sehr geringe Brutpaaranzahl für das Untersuchungsgebiet gemessen an den vorhandenen 
Habitatstrukturen. Der Anteil der gebüschbrütenden Vogelarten im Unter-suchungsgebiet ist er-
wartungsgemäß gering. 
Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet mit der ermittelten Brutvogelartenzahl, bezogen auf die 
Gesamtzahl nachgewiesener Arten, artenarm. Mit 53,5 Brutpaaren aller Vogelarten / 10 ha ist das 
Gebiet im allgemeinen Vergleich individuenarm. Zu berücksichtigen sind dabei jedoch die vorbe-
schriebenen besonderen Witterungsbedingungen im Untersuchungsjahr. Darüber hinaus ist zu 
beachten, dass mit 22 Arten eine sehr hohe Zahl an Nahrungsgästen im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen wurde. Die Brutvorkommen sind in der Karte 2 im Anhang dargestellt.“ 

Tabelle 1: Arten und Brutpaarzahlen im Untersuchungsgebiet 

 
“Untersuchungsgebiet selbst brütet mit der Goldammer eine Art der landesweiten Roten Liste (RL 
V, „Vorwarnliste"), mit dem Star eine Art der bundesweiten Roten Liste (RL 3, „gefährdet"). Mit 
Feldlerche, Feldsperling, Haussperling, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Schwarz-
milan, Steinkauz und Turmfalke brüten weitere Arten der landes- bzw. bundesweiten Roten Liste 
im näheren und weiteren Umfeld, sie konnten teilweise regelmäßig nahrungssuchend im Gebiet 
festgestellt werden. Die Stockente ist eine Art der landesweiten Roten Liste (RL V). Sie konnte 
regelmäßig nahrungssuchend und einmal übernachtend im Retentionsbecken südwestlich des 
Untersuchungsgebiet festgestellt werden. 

Nr. 
Artname 
(deutsch) 

Art 
Brut-  
paare 

Rote Liste  
BW 

Rote Liste 
D 

geschützt 
nach 

BNatSchG 

1. Amsel Turdus merula 1  - § 

2. Blaumeise Parus caeruleus 1 - - § 

3. Goldammer Emberiza citrinella 1 V-  § 

4. Kohlmeise Parus major 1  - § 

5. Ringeltaube Columba palumbus 1 D§ - -  

6. Star Sturnus vulgaris 2 - 3 § 

7. Stieglitz Carduelis carduelis 1  - § 
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Mit 12 landesweit und / oder bundesweit gefährdeten, bzw. als schonungsbedürftig (Vorwarnliste) 
eingestuften Vogelarten weisen das Untersuchungsgebiet und die Umgebung eine mäßig hohe 
Zahl gefährdeter Vogelarten auf. 
Sämtliche heimischen Vogelarten, somit auch die im Gebiet nachgewiesenen Vogelarten, sind 
nach Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Acht im Umfeld brütende Arten und teil-
weise das Untersuchungsgebiet als Nahrungs- und Jagdhabitat nutzende Arten sind als streng 
geschützt eingestuft. 
Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (EWG 1979) sind im Untersuchungsgebiet als Brut-
vogel nicht vertreten. Der Rotmilan und der Schwarzmilan wurden regelmäßig nahrungssuchend 
im Untersuchungsgebiet und näheren Umfeld festgestellt.“ 
 

 

Abbildung 3 Brutvogelarten 
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Fledermäuse 

„Insgesamt wurden vier Fledermausarten im Rahmen der vorliegenden Erfassung nachgewiesen. 
Damit kann das Untersuchungsgebiet als mäßig artenreich eingestuft werden. Die Beobachtun-
gen verteilen sich gleichmäßig über das gesamte Untersuchungsgebiet. 
Eine leichte Häufung der Nachweise liegt im westlichen Bereich des Untersuchungsgebiets. Dies 
ist zum einen auf die Beleuchtungskörper entlang des Parkplatzes, das Retentionsbecken und 
die besonderen klimatischen Verhältnisse in Verbindung mit der Beleuchtung an den Gewerbe-
gebäuden zurückzuführen. Insbesondere in kühleren Nächten war hier ein „Wärmestau" zu be-
merken, der sicherlich auch von Insekten genutzt wurde. Damit war ein hier im Vergleich zum 
Inneren des Untersuchungsgebiets vermutlich besseres Nahrungsangebot für Fledermäuse vor-
handen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt entlang des Saumstreifens im südlichen Untersuchungs-
gebiet. Er blieb fast während des ganzen Untersuchungszeitraums ungemäht, auch während der 
nächtlichen Begehungen konnte hier die höchste Insektendichte festgestellt werden. 
Sämtliche Fledermausarten gelten nach Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit Anhang IV 
der FFH-Richtlinie als streng geschützt. Sämtliche nachgewiesenen Arten gelten als Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 
Landesweit stark gefährdet ist die Fransenfledermaus (Myotis netteren). Landesweit gefährdet ist 
die Wasserfledermaus (Myotis daubentronii) und die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). 
Als landesweit gefährdete, wandernde Arten ist der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) einge-
stuft. 
Insgesamt konnten während der Untersuchungstermine 142 Detektornachweise erbracht werden. 
Bei den Detektornachweisen dominiert die Zwergfledermaus mit 134 Nachweisen (94,4 % aller 
Nachweise). Die Wasserfledermaus wurde mit vier Nachweisen (2,8 % aller Nachweise) belegt. 
Der Große Abendsegler und die Fransenfledermaus wurden mit jeweils zwei Nachweisen belegt 
(2,8 % aller Nachweise). 
Quartiere von Fledermausarten wurden weder im Untersuchungsgebiet noch im näheren Umfeld 
festgestellt. Der Baum Nr. 14 besitzt eine potenzielle Eignung für Tagesquartiere für Fledermaus-
arten.“ 

Tabelle 2: Nachgewiesene Fledermausarten 

 
Nr. Artname (deutsch) Art 

RL  
BW 

RL D BNatSchG 
FFH 

Anhang 

1. Großer Abendsegler Nyctalus noctula I V §§ IV 

2. Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 - §§ IV 

3. Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 - §§ IV 

4. Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 - §§ IV 
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Abbildung 4 Fledermausarten 

 
Reptilien 

„Im Untersuchungsgebiet sind mit der Trockenmauer und den Saumstreifen und Böschungen an 
der „Rutesheimer Straße" geeignete Habitatstrukturen für Reptilien vorhanden, klimatisch erweist 
sich das Untersuchungsgebiet als günstig für ein Vorkommen von Reptilien. Nachgewiesen wer-
den konnten sie letztendlich weder im Untersuchungsgebiet noch im näheren Umfeld. 
Die im Untersuchungsgebiet liegenden geeigneten Habitatstrukturen wie morsche Baumstubben, 
Reisighäufen und kleineren Altgras-/Gebüschstreifen liegen vermutlich zu isoliert. Ein Vorkom-
men von Reptilien ist zunächst denkbar unter Voraussetzung ausreichender und größerer 
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Populationen im Umfeld. Auch im näheren Umfeld gibt es ähnliche Habitatstrukturen, die teilweise 
jedoch temporär sind und dadurch nicht dauerhaft von Reptilien besiedelt werden können. 
Die Trockenmauer im Untersuchungsgebiet besitzt eine gute Eignung für ein Vorkommen der 
Mauereidechse (Podarcis muralis). Die Blühpflanzen und der Grasaufwuchs am Mauer- und Mau-
erfuß werden allerdings regelmäßig gemulcht und schränken somit ein Vorkommen deutlich ein. 
Spätestens im August mit dem Auftreten erster Jungtiere ist die Mauereidechse leicht nachzuwei-
sen. Sie konnte weder an der Trockenmauer noch an besonnten Böschungsbereichen an der 
„Rutesheimer Straße" und am Retentionsbecken festgestellt werden.“ 
 
Tagfalter 

„Insgesamt wurden 14 Arten nachgewiesen. Neben allgemein häufigen Arten konnten mit dem 
Kleinen Feuerfalter, dem Mauerfuchs, dem Rotklee-Bläuling und dem Weißklee-Gelbling vier Ar-
ten der landesweiten Roten Liste (RL-V, „Vorwarnliste") festgestellt werden. 
Es liegen keine Nachweise des Großen Feuerfalters aus dem Untersuchungsgebiet vor. Geeig-
nete Futterpflanzen (hier Rumex obtusifolius) sind im Untersuchungsgebiet nur sehr vereinzelt 
und kleinwüchsig vorhanden. 
Nachweise des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Phengaris nausithous) aus dem Unter-
suchungsgebiet liegen nicht vor. Der Große Wiesenknopf (Sanguisorba oftichalls) als Futter-
pflanze der Art wurde im Untersuchungsgebiet und näheren Umfeld nicht gefunden.“ 
 
Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

„Ein Nachweis auf ein Vorkommen der Haselmaus konnte nicht erbracht werden. In einigen der 
Nesttubes eingetragene Sämereien und Früchte wiesen auf eine Nutzung von Mäusen/ Kleinsäu-
gern sowie Kleinvögeln (Meisenarten) hin. Eingetragene, reife Haselnüsse mit charakteristischen 
Fraßspuren der Haselmaus konnten nicht gefunden werden. Die Lage der Nesttubes ist in der 
Karte 4 im Anhang dargestellt.“ 

3.6.6 BIOTOPVERBUND 

Das Plangebiet liegt vollständig in einer Kernfläche des Biotopverbunds mittlerer Standorte.  
 

 

Abbildung 5: Biotopverbund (Daten- und Kartendienst LUBW) 
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 LANDSCHAFTSBILD 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich auf einer Streuobstwiese im Außenbereich. Im Norden 
und Westen grenzt Bebauung an. Im Süden verläuft die K1082. Im Osten grenzen weiter Streu-
obstwiesen an.  
 
Vorbelastung 

Eine Vorbelastung besteht durch die K1082 und der bestehenden angrenzenden gewerblichen 
Nutzung.  
 
Bedeutung 

Vielfalt des Landschaftsraums 

Innerhalb des Bebauungsplangebiets befinden sich für das Landschaftsbild prägende Strukturen. 
Die Grünland- und Streuobstnutzung bietet einen vielfältigen Lebensraum mit prägenden Struk-
turen. Durch die dreiseitige Bebauung wird der Raum jedoch stark beeinträchtigt. 
Die Vielfalt des Landschaftsraums hat aufgrund der Beeinträchtigungen nur eine mittlere Bedeu-
tung (Wertstufe 3).  
 
Gelände / Relief 

Das Plangebiet liegt auf einer relativ ebenen Fläche. Die Fläche fällt leicht nach Südosten ab. 
Durch die Dreiseitige Bebauung von Norden und Westen durch die Bestandsbebauung und von 
Süden durch die K1082 ist der Raum stark begrenzt.  
Das Gelände und Relief im Plangebiet ist von geringer Bedeutung (Wertstufe 2).  
 
Naturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile / Kulturlandschaft 

Die Nutzung als Streuobstwiese in direkter Siedlungsnähe bildet einen wichtigen Bestandteil der 
Kulturlandschaft. Demnach ist das gesamte Gebiet von sehr hoher kultur- und naturhistorisch 
Bedeutung (Wertstufe 5).  
 
Empfindlichkeit  

Die Empfindlichkeit sowohl gegenüber Störungen des Landschaftsbildes als auch gegenüber Flä-
chenentzug ist als mittel einzustufen. 
 
Wertstufen 

 Wertstufe 1 Wertstufe 2 Wertstufe 3 Wertstufe 4 Wertstufe 5 

 sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

Vielfalt des Land-
schaftsraumes 

  X   

Gelände / Relief  X    

Naturhistorisch be-
deutsame Land-
schaftsteile / Kultur-
landschaft 

    X 
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 MENSCH  

Für das Schutzgut Mensch werden die Umweltbedingungen im Planungsraum insbesondere mit 
Blick auf das Wohnumfeld und die Erholung betrachtet.  
Aufgrund der Lage neben dem Gewerbegebiet und der K1082 hat das Plangebiet keine beson-
dere Naherholungsnutzung. Die Wegebeziehungen entlang des Plangebiets bleiben bestehen, 
jedoch dienen diese vorläufig der Erschließung der weiter im Norden liegenden Grundstücke, als 
zur Naherholung in die weitere Landschaft.  
 
Vorbelastung 

Eine Vorbelastung besteht durch die K1082 und der bestehenden angrenzenden gewerblichen 
Nutzung. 
 
Bedeutung 

Wohnumfeld / Erholung 

Hinsichtlich der Erholungsnutzung kommt den Freiräumen innerhalb des Plangebiets eine geringe 
Bedeutung zu (Wertstufe 2).  
 
Potentielle Siedlungsfläche 

Derzeit befindet sich das Plangebiet im Außenbereich. Durch die angrenzende gewerbliche Nut-
zung bietet das Plangebiet ein hohes Potential für die Nutzung als Gewerbegebiet. 
Das Planungsgebiet ist als Standort für Gewerbenutzung aufgrund der Lage und Anbindung gut 
geeignet (Wertstufe 4). 
 
Wirtschaftlicher Nutzen 

Die Flächen werden vorwiegend extensiv landwirtschaftlich mit Grünland und Streuobst genutzt, 
die Böden besitzen als Standort für Kulturpflanzen eine mittlere Wertigkeit. Damit ist der wirt-
schaftliche Nutzen nur von mittlerer Bedeutung (Wertstufe 3). 
 
Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit gegenüber Verlust bezüglich der Erholungsnutzung im Untersuchungsgebiet 
selbst wird als gering eingestuft.  
Und die Empfindlichkeit gegenüber dem Verlust der Nutzung als landwirtschaftliche Fläche wird 
als mittel eingestuft. 
 
Wertstufen 

 Wertstufe 1 Wertstufe 2 Wertstufe 3 Wertstufe 4 Wertstufe 5 

 sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

Wohnumfeld / Erho-
lung 

 X    

Potentielle Sied-
lungsfläche 

   X  

Wirtschaftlicher Nut-
zen 

  X   
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 KULTUR- UND SACHGÜTER 

Bei Kulturgütern, handelt es sich um Boden- und Baudenkmale. Daneben zählen auch die Kultur-
landschaft und Naturdenkmäler zu Kulturgütern 
 
Das Plangebiet liegt unmittelbar nördlich des archäologischen Kulturdenkmals nach § 2 DSchG 
„Römerstraße“ (Listen-Nr. 10, siehe Karte), die von Pforzheim nach Cannstatt führte. Bei Boden-
eingriffen innerhalb der im Bebauungsplan ausgewiesenen Fläche sind daher weitere archäolo-
gische Funde und Befunde, denen die Eigenschaft von Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG zu-
kommen würde, zu erwarten. 
 
Es besteht Meldepflicht von Bodenfunden gem. § 20 Denkmalschutzgesetz. 

 EMISSIONEN/ABFÄLLE 

Das Untersuchungsgebiet ist durch Verkehrsimmissionen der K1082 betroffen.  

 ERNEUERBARE ENERGIEN 

Eine Nutzung von erneuerbaren Energien innerhalb des Plangebiets ist derzeit nicht bekannt. 

 LANDSCHAFTSPLAN / SONSTIGE PLÄNE, INSBESONDERE DES WASSER-, ABFALL- 
UND IMMISSIONSSCHUTZRECHTS 

In den Unterlagen sind keine relevanten Aussagen vorhanden.  
 
 
 
 



Umweltbericht inkl. Grünordnungsplan "Schertlenswald – Süd (IX)" Seite 27 
Grünordnerisches Konzept 

KMB  PLAN | WERK | STADT | GMBH 
Brenzstraße 21 71636 Ludwigsburg Tel.: 07141/44 14- 0 Fax: 07141/44 14 14 

 

4. GRÜNORDERISCHES KONZEPT - FACHZIELE DES UMWELT- UND 
NATURSCHUTZES / MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND VERRINGERUNG 

 BODEN 

Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß den Vorgaben des NatSchG BW und des BBodSchG bzw. BodSchG BW ist Boden so zu 
erhalten, zu schützen und zu nutzen, dass seine Funktion im Naturhaushalt erfüllt werden kann 
und als Lebensgrundlage des Menschen gesichert ist. Das BodSchG BW § 1 definiert die einzel-
nen Funktionen. Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren.  
 
Ziele bei Verwirklichung des Vorhabens / Vermeidung und Verringerung 

− Insgesamt schonender und sparsamer Umgang mit Boden 

− Beschränkung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 

− Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen 

 
Grünordnerische Maßnahme / Berücksichtigung der Zielvorgabe 

− Unbelasteter Oberboden ist zu Beginn der Baumaßnahmen abzuschieben und bis zur 
weiteren Verwendung getrennt zu lagern 

− Warten, Reinigen und Betanken von Baufahrzeugen nur auf geeigneten Flächen 

− Zur Vermeidung von unnötiger Bodenverdichtung ist ein Befahren mit schweren Maschi-
nen auf Zeiträume mit geeigneten Boden- und Witterungsverhältnissen zu beschränken. 
Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind Bodenverdichtungen entsprechend der 
DIN 19731 zu beseitigen. 

 GRUNDWASSER / OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß den Vorgaben des NatSchG BW und des WHG bzw. des WG BW ist die Nutzungsfähig-
keit des Grundwassers zu schützen. Es ist so zu bewirtschaften, dass eine nachteilige Verände-
rung des mengenmäßigen und chemischen Zustands vermieden wird. 
Darüber hinaus ist eine dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser durch Versickerung o-
der ortsnahe Einleitung in ein oberirdisches Gewässer vorgegeben. Die Belange der Grundwas-
serneubildung sind zu berücksichtigen. 
 
Ziele bei Verwirklichung des Vorhabens / Vermeidung und Verringerung 

− Verringerung des Oberflächenabflusses  

− Sicherung der Grundwasserneubildung 

 
Grünordnerische Maßnahme / Berücksichtigung der Zielvorgabe 

− Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für Flächen auf denen unbelastetes Nieder-
schlagswasser anfällt 

− Festsetzung einer Dachbegrünung 

− Gedrosselte Regenwasserableitung in südlichen Entwässerungsgraben  
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 KLIMA / LUFTQUALITÄT 

Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß den Vorgaben des BNatSchG bzw. des NatSchG BW und des BImSchG soll Luftverun-
reinigungen entgegengewirkt werden. Luftaustauschbahnen sind zu erhalten, zu entwickeln oder 
wiederherzustellen 
 
Ziele bei Verwirklichung des Vorhabens / Vermeidung und Verringerung 

− Sicherung eines ausgeglichenen Mikroklimas 

 
Grünordnerische Maßnahme / Berücksichtigung der Zielvorgabe 

− Festsetzung von Pflanzgeboten und Pflanzbindungen 

− Festsetzung einer Dachbegrünung 

 FLORA / FAUNA / BIOTOPSTRUKTUREN 

Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß den Vorgaben des BNatSchG bzw. des NatSchG BW sind wild lebende Tiere und Pflan-
zen und ihre Lebensgemeinschaften zu schützen. 
 
Ziele bei Verwirklichung des Vorhabens / Vermeidung und Verringerung 

− Minderung des Verlustes an Lebensraumstrukturen  

− Erhalt / Schaffung von Biotopvernetzungsstrukturen 

 
Grünordnerische Maßnahme / Berücksichtigung der Zielvorgabe 

− Festsetzung von Pflanzgeboten und Pflanzbindungen 

− Festsetzung einer Dachbegrünung 

− Verwendung "insektenfreundlicher" Beleuchtung 

 LANDSCHAFTSBILD / ORTSBILD 

Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß den Vorgaben des BNatSchG bzw. des NatSchG BW soll sich Bebauung der Natur und 
Landschaft anpassen. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft sollen gesi-
chert werden und vor Beeinträchtigungen geschützt werden. 
 
Ziele bei Verwirklichung des Vorhabens / Vermeidung und Verringerung 

− Innere Durchgrünung des Gebiets 

− Eingrünung des Gebiets zur freien Landschaft 

 
Grünordnerische Maßnahme / Berücksichtigung der Zielvorgabe 

− Festsetzung von Pflanzgeboten und Pflanzbindungen 
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 MENSCH / ERHOLUNG 

Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß den Vorgaben des BNatSchG bzw. des NatSchG BW sind unbebaute Bereiche für die 
Erholung zu erhalten und Beeinträchtigungen des Erlebnis- und Erholungswerts sind zu vermei-
den. Der Zugang zur freien Landschaft soll gewährleistet sein. Nach den Vorgaben des BImSchG 
in Verbindung mit der BImSchV und DIN 18005 soll Lärmeinwirkungen und Schadstoffbelastung 
entgegengewirkt werden. 
 
Ziele bei Verwirklichung des Vorhabens / Vermeidung und Verringerung 

− Erhalt vorhandener Wegebeziehungen 

− Schutz vor schädlichen Lärm- und Schadstoffbelastungen 

Berücksichtigung der Zielvorgabe 

− S.o. 

 KULTUR- UND SACHGÜTER 

Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß den Vorgaben des BNatSchG sind historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile 
zu erhalten. Darüber hinaus sind gem. DSchG BW Kulturdenkmale zu erhalten. 
 
Ziele bei Verwirklichung des Vorhabens / Vermeidung und Verringerung 

− Schutz vor Zerstörung 

Berücksichtigung der Zielvorgabe 

− Baugrunderkundung 

 EMISSIONEN / ABFÄLLE 

Ziele des Umweltschutzes 

Nach Vorgabe des BNatSchG sind hier die Belange des Umwelt- und Naturschutzes zu beachten. 
 
Ziele bei Verwirklichung des Vorhabens / Vermeidung und Verringerung 

− In diesem Zusammenhang wird auf die Einhaltung fachrechtlicher Anforderungen und 
Verfahren hingewiesen. 

Berücksichtigung der Zielvorgabe 

− S. o. 

 ERNEUERBARE ENERGIEN 

Ziele des Umweltschutzes 

Nach Vorgabe des BNatSchG sowie des EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) soll der Aufbau 
einer nachhaltiger Energieversorgung über erneuerbare Energien gefördert werden. 
 
Ziele bei Verwirklichung des Vorhabens / Vermeidung und Verringerung 

− Einsatz von Methoden zur Gewinnung der Energieversorgung aus erneuerbaren Energien 

Berücksichtigung der Zielvorgabe 

− Es wird empfohlen, erneuerbare Energien zu verwenden. Besonders auf die Nutzung von 
Photovoltaik- und Solaranlagen wird verwiesen 

 LANDSCHAFTSPLAN / SONSTIGE PLÄNE, INSBESONDERE DES WASSER-, ABFALL- 
UND IMMISSIONSSCHUTZRECHTS 

In den Unterlagen sind keine relevanten Aussagen vorhanden.  
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5. PROGNOSE ÜBER DIE UMWELTAUSWIRKUNGEN - KONFLIKTANALYSE 

In der Konfliktanalyse wird das komplexe Gefüge „Natur und Landschaft“ in Einzelkomponenten 
(Schutzgüter) zerlegt und hinsichtlich der Auswirkungen der geplanten Bebauung untersucht. 
(Konfliktdarstellung) 
In Verbindung mit der im Kapitel 3 ermittelten Bedeutung und Empfindlichkeit des jeweiligen 
Schutzgutes wird die vorhabenbedingte Wirkung ermittelt. Dabei führen erhebliche und nachhal-
tige Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild zu Eingriffen im Sinne des Natur-
schutzrechts (§ 14 BNatSchG). 
Ein Eingriff ist als erheblich einzustufen, wenn die Funktion eines Schutzgutes mit hoher 
Bedeutung betroffen ist. Bei Schutzgütern mittlerer Bedeutung ist die Erheblichkeit im Ein-
zelfall zu prüfen. 
Bei der Wirkung des Vorhabens wird nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren un-
terschieden. Diese Beschreibung erfolgt schutzgutbezogen. 
Nach §15 BNatSchG sind „vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unter-
lassen“. Daher wurde zunächst in Kapitel 4 geprüft, ob sich bei einzelnen Auswirkungen durch 
eine bestimmte Anordnung oder Art der Bauausführung Beeinträchtigungen vermeiden oder ver-
mindern lassen (Vermeidung/Minderung).  
Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vorrangig auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ausgleich / Er-
satz).  
Ein Eingriff ist nicht zulässig, wenn Beeinträchtigungen nicht vermeidbar, in angemessener Frist 
ausgleichbar oder in anderer Weise kompensierbar sind und wenn die Belange von Naturschutz 
und Landschaftspflege anderen Belangen im Range vorgehen. 
 
Im Folgenden wird für jeden Konflikt festgestellt, ob die Auswirkungen der neuen Bebauung trotz 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigun-
gen und somit zu einem nicht vermeidbaren Eingriff im Sinne des Naturschutzrechts führen (Ein-
griffsbewertung). 
 
Bei Nicht-Durchführung der Planung 

Bei einer Nicht-Durchführung der Planung würde das Plangebiet weiterhin als Grünland und 
Streuobstwiese genutzt werden. 
 
Bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Wirkfaktoren 

− Vorübergehende zusätzliche Flächeninanspruchnahme, Verdichtung 

− Vorübergehende erhöhte Lärm- und Staubbelastung 

− Schadstoffeintrag 

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

− Versiegelung 

− Flächenverlust 

− Beeinträchtigung an Lebensräumen (Flora/Fauna) 

− Beeinträchtigung des Biotopverbunds 

− Verlust von Streuobstbeständen (§33a NatSchG BW) 

− Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers 

− Verringerung der Grundwasserneubildung 

− Erhöhung des Oberflächenabflusses 

− Beeinträchtigung des Kleinklimas 

− Beeinträchtigung des Landschaftsbilds  

− Verlust von Landwirtschaftlicher Produktionsfläche 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

− Emissionen (Lärm, Staub, Licht, etc.) 

− Schadstoffeintrag  
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 BODEN 

Hinsichtlich der Bewertung der einzelnen Bodenfunktionen vgl. Kap. 3.3.  

5.1.1 KONFLIKT  B-1  VERSIEGELUNG (ANLAGEBEDINGT) 

Im Allgemeinen gilt, dass alle Böden eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Versiegelung 
besitzen und so eine Bebauung zu einer Neuversiegelung und damit zu einem vollständigen Ver-
lust der Bodenfunktionen führt. 
 
Vermeidung / Minderung Zur Wiederherstellung eines Teils der Bodenfunktionen sind im Ge-

biet die Dachflächen extensiv zu begrünen und so zu erhalten (Min-
destsubstratdicke 20 cm). Zusätzlich sind Beläge wasserdurchlässig 
zu gestalten.  

 Hochwertiger Oberboden ist zu Beginn der Baumaßnahmen abzu-
schieben und bis zur weiteren Verwendung getrennt zu lagern.  

 
Bewertung Es erfolgt trotz der Minimierungsmaßnahmen eine erhebliche und 

nachhaltige Beeinträchtigung der Bodenfunktionen und somit ein 
Eingriff i. S. d. § 14 NatSchG BW. 

 
Ausgleich  Ein gleichartiger Ausgleich durch die Entsiegelung bisher befestigter 

Flächen ist anzustreben. 
 
Ausgleichender Ersatz Kann der Ausgleich nicht im Schutzgut Boden ausgeglichen werden, 

besteht die Möglichkeit des schutzgutübergreifenden Ausgleichs. 
Der Umfang dieser Maßnahmen wird in Ökopunkten nach der Öko-
kontoverordnung (ÖKVO, Dezember 2010) quantifiziert. Die Aus-
gleichsmaßnahmen werden zugeordnet. (Siehe Kapitel 6 und 7). 

5.1.2 KONFLIKT  B-2  FLÄCHENVERLUST (ANLAGEBEDINGT) 

Durch die Ausweisung des Bebauungsplans gehen unbebaute Flächen des Außenbereichs mit 
mittleren Bodenwerten verloren. Die Flächen werden extensiv bewirtschaftet. Die Landwirtschaft-
lichen Flächen befinden sich innerhalb der Vorbehaltsstufe II der Flurbilanz.  
 
Bewertung Bei der Vorbehaltsstufe II handelt es sich um überwiegend landbau-

würdige Flächen welche der landwirtschaftlichen Nutzung größten-
teils vorzubehalten bleiben sollen.  

 Auf Rutesheimer Markung befinden sich hauptsächlich Flächen der 
Vorrangflur und Vorbehaltsstufe I. Ausschließlich am Westlichen Zip-
fel der Enklave Perouse befinden sich Flächen der Untergrenzfluren. 
Diese Flächen befinden sich im Naturschutzgebiet „Feuerbacher 
Heide-Dickenberg“. Demnach wird innerhalb des Bebauungsplans 
bereits auf geringerwertige Standorte zurückgegriffen. 

 Aufgrund der Erweiterung des bestehenden Betriebs, der von drei 
Seiten umbauten Fläche sowie der ohne hin nur mittleren Bodenwer-
tigkeit kann der Eingriff als nicht erheblich eingestuft werden.  

5.1.3 KONFLIKT  B-3  VORÜBERGEHENDE ZUSÄTZLICHE FLÄCHENINANSPRUCHNAHME / 
VERDICHTUNG (BAUBEDINGT) 

Während der Bau- und Erschließungsphase werden die Böden auch später unbebauter Flächen 
durch den Einsatz von schweren Geräten im Arbeitsraum in Anspruch genommen und stark ver-
dichtet.  
 
Vermeidung / Minderung  Die Beeinträchtigung kann durch Vorkehrungen zum Schutz von Bo-

denflächen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und der 
Erschließungsanlagen minimiert werden.  

  Die Beeinträchtigung von Böden kann dadurch minimiert werden, 
dass die Wartung, Reinigung und Betankung von Baufahrzeugen nur 
auf geeigneten Flächen stattfindet oder dass das Befahren mit 
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schweren Maschinen auf Zeiträume mit geeigneten Boden- und Wit-
terungsverhältnissen beschränkt wird.  

  Darüber hinaus sind nach Abschluss der Baumaßnahmen Bodenver-
dichtungen entsprechend der DIN 19731 zu beseitigen.  

 
Bewertung  Aufgrund der Minimierungsmaßnahmen können die Beeinträchtigun-

gen soweit minimiert werden, dass keine erhebliche und nachhaltige 
Beeinträchtigung der Bodenfunktionen und somit kein Eingriff i. S. d. 
§ 14 NatSchG BW verbleibt. 

5.1.4 KONFLIKT  B-4  SCHADSTOFFEINTRAG (BAU- UND BETRIEBSBEDINGT) 

Die Erschließung und Bebauung kann den Eintrag von Schadstoffen in den Boden zur Folge ha-
ben. Die anstehenden Böden besitzen eine hohe Leistungsfähigkeit als Filter und Puffer. 
 
Vermeidung / Minderung Baubedingte Beeinträchtigungen können durch bereits unter Konflikt 

B-3 genannte Vorkehrungen beschränkt werden.  
 Betriebsbedingte Schadstoffeinträge sind generell entsprechend des 

Bodenschutzgesetzes zu vermeiden. Daher besteht keine erhöhte 
Gefahr eines Schadstoffeintrags in den Boden.  

 
Bewertung Aufgrund der Minimierungsmaßnahmen können die Beeinträchtigun-

gen soweit minimiert werden, dass keine erhebliche und nachhaltige 
Beeinträchtigung der Bodenfunktionen und somit kein Eingriff i. S. d. 
§ 14 NatSchG BW verbleibt. 

5.1.5 KONFLIKTÜBERSICHT – BODEN 

 
  

                                                      
2 Unter Einbeziehung der Minimierungsmaßnahmen 
3 Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung sind Bestandteil eines "Bodenmanagementkonzeptes", nähere Ausführungen 
hierzu s. Kap. 8.1.1 

 Beeinträchtigungen / Konflikte2 Nicht erheblich Erheblich 

    

B-1 Versiegelung  X 

B-2 Flächenverlust X  

B-3 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme / Ver-
dichtung 

X  

B-4 Schadstoffeintrag X  

    

 Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung3 Verbleiben erhebliche 

Beeinträchtigungen?   

V 1 Sachgerechter Ausbau, Lagerung und Wiedereinbau 
von Oberboden 

 

V 2 Schutzmaßnahmen vor baubedingtem und betriebs-
bedingtem Schadstoffeintrag (Flächen für Wartung, 
etc., Bauarbeiten an Witterung anpassen) 

 

V 3 Maßnahmen zur Bodenlockerung,  
Bodenregeneration 

 

V 4 Dachbegrünung für Dachflächen   

 vgl. Kapitel 6.1 Ja 

 Ausgleichsmaßnahme siehe Kapitel 7  
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 GRUNDWASSER / OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Hinsichtlich der Bewertung des Schutzgutes vgl. Kap. 0.  

5.2.1 KONFLIKT  W-1  BEEINTRÄCHTIGUNG DES GRUNDWASSERKÖRPERS (BAU- UND 
ANLAGEBEDINGT) 

Ein dauerhafter Anschnitt von Grundwasser ist nicht zulässig.  
 
Vermeidung / Minderung Planungen sind dahingehend zu konzipieren, dass ein dauerhafter 

Anschnitt des Grundwassers nicht erfolgt. Falls doch zeitweilige oder 
punktuelle Eingriffe in das Grundwasser beabsichtigt sind, ist dafür 
eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. Erforderliche Minimie-
rungsmaßnahmen werden im Rahmen dieses Verfahrens von der 
zuständigen Behörde festgesetzt. 

 
Bewertung Es verbleibt keine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung und 

somit kein Eingriff i. S. d. § 14 NatSchG BW. 

5.2.2 KONFLIKT  W-2  SCHADSTOFFEINTRAG (BAU- UND BETRIEBSBEDINGT) 

In Bereichen, in denen die schützenden Deckschichten abgetragen sind, besteht eine gewisse 
Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser.  
 
Vermeidung / Minderung Die baubedingte Beeinträchtigung kann dadurch vermieden werden, 

dass die Wartung, Reinigung und Betankung von Baufahrzeugen nur 
auf geeigneten Flächen und kein Umgang mit wassergefährdeten 
Stoffen stattfindet.  

 Flächen, auf den mit das Grundwasser gefährdenden Stoffen umge-
gangen wird, sind wasserundurchlässig anzulegen. Die privaten 
PKW-Stellplätze, die mit wasserdurchlässigen Belägen auszubilden 
sind, stellen keine erhöhte Gefahr für den Eintrag von Schadstoffen 
in das Grundwasser dar. 

 
Bewertung Unter Annahme der Einhaltung o.g. Maßnahmen kann davon ausge-

gangen werden, dass keine erhebliche und nachhaltige Beeinträch-
tigung und somit kein Eingriff i. S. d. § 14 NatSchG BW entsteht. 

5.2.3 KONFLIKT  W-3  VERRINGERUNG DER GRUNDWASSERNEUBILDUNG 
(ANLAGEBEDINGT) 

Durch die Flächenversiegelung (Straßen, Gebäude) und die Regulierung des Oberflächenabfluss 
wird die Grundwasserneubildung beeinträchtigt. 
 
Vermeidung / Minderung Das auf den Flächen anfallende unbelastete Niederschlagswasser 

wird gedrosselt in den südlichen Entwässerungsgraben eingeleitet. 
Mit der festgesetzten Dachbegrünung wird das Niederschlagswasser 
im Gebiet zurückgehalten. Die Substratstärke muss mindestens 
20 cm betragen. Des Weiteren sind wasserdurchlässiger Beläge für 
private PKW-Stellplätze zu verwenden.  

 
Bewertung Bei Durchführung der o. g. Vermeidungsmaßnahmen können die 

entstehenden Beeinträchtigungen auf eine ohnehin nur mäßige 
Grundwasserneubildungsrate soweit vermindert werden, dass keine 
erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen auftreten. Es ent-
steht kein Eingriff i. S. d. § 14 NatSchG BW. 
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5.2.4 KONFLIKT  W-4  ERHÖHUNG DES OBERFLÄCHENABFLUSSES (ANLAGEBEDINGT) 

Durch die Erhöhung des Versiegelungsgrades besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Ab-
flussregulation, da der Oberflächenabfluss erhöht und beschleunigt wird.  
 
Vermeidung / Minderung Die Beeinträchtigung der Abflussregulation im Gebiet kann durch die 

Verpflichtung zur Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für pri-
vate PKW-Stellplätze und die Festsetzung zur Dachbegrünung ver-
ringert werden. Zusätzlich soll das auf den Flächen anfallende unbe-
lastete Niederschlagswasser im Plangebiet gedrosselt in den südli-
chen Entwässerungsgraben eingeleitet werden. 

 
Bewertung Durch die Minimierungsmaßnahmen wird der Abfluss so weit mög-

lich vermindert. Es verbleibt keine erhebliche und nachhaltige Beein-
trächtigung und somit kein Eingriff i. S. d. § 14 NatSchG BW. 

5.2.5 KONFLIKTÜBERSICHT – WASSER 

 Beeinträchtigungen / Konflikte4 Nicht erheblich Erheblich 

    

W-1 Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers X  

W-2 Schadstoffeintrag X  

W-3 Verringerung der Grundwasserneubildung X  

W-4 Erhöhung des Oberflächenabflusses X  

    

 Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung Verbleiben erhebliche 

Beeinträchtigungen?   

V 2 Schutzmaßnahmen vor baubedingtem und betriebs-
bedingtem Schadstoffeintrag (Flächen für Wartung, 
etc., Bauarbeiten an Witterung anpassen) 

 

V 4 Dachbegrünung für Dachflächen   

V 5 Wasserdurchlässige Beläge für PKW-Stellplätze  

V 6 Gedrosselte Regenwasserableitung in südlichen Ent-
wässerungsgraben 

 

  Nein 

 
  

                                                      
4 Unter Einbeziehung der Minimierungsmaßnahmen 
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 KLIMA / LUFTQUALITÄT 

Hinsichtlich der Bewertung des Schutzgutes vgl. Kap. 0.  

5.3.1 KONFLIKT  K-1  EMISSIONEN (LÄRM, STAUB, ETC.) (BAUBEDINGT) 

Während der Baumaßnahmen kann es zu baubedingten Emissionen wie Lärm oder Staub kom-
men. 
 
Bewertung Da die Emissionen nur temporär auftreten, kann davon ausgegan-

gen werden, dass keine wesentlichen erheblichen Beeinträchtigun-
gen durch Emissionen anfallen. 

 Insgesamt gesehen, entsteht keine erhebliche und nachhaltige Be-
einträchtigung und somit kein Eingriff i. S. d. § 14 NatSchG BW. 

5.3.2 KONFLIKT  K-2  BEEINTRÄCHTIGUNG DES KLEINKLIMAS (ANLAGEBEDINGT) 

Für das Kleinklima relevante Flächen zur Frisch- und Kaltluftentstehung werden durch die Bebau-
ung und Versiegelung verringert.  
 
Vermeidung / Minderung Um den Eingriff in das Kleinklima zu minimieren, werden Pflanzge-

bote zur inneren Durch- und Eingrünung festgesetzt. Vor allem das 
Pflanzgebot zur Dachbegrünung der Dachflächen trägt wesentlich 
zur Minimierung bei. Zusätzlich wird ein gut erhaltender Bestands-
baum durch eine Pflanzbindung gesichert.  

 
Bewertung In Folge der Planung verringern sich die Flächen mit Freilandklima-

top und die Fläche mit Siedlungsklimatop wird vergrößert. Die be-
troffenen Freiflächen besitzen eine hohe klimatisch-relevante Aus-
gleichsfunktion für den Siedlungsraum.  

 Unter Einbeziehung der Minimierungs- und Ersatzmaßnahmen ver-
bleibt jedoch keine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung und 
somit kein Eingriff i. S. d. § 14 NatSchG BW. 

5.3.3 KONFLIKT  K-3  EMISSIONEN (LÄRM) (BETRIEBSBEDINGT) 

Der Konflikt wird entsprechend der Schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbüros für Tech-
nischen Umweltschutz, Dr.-Ing. Frank Dröscher, vom August 2022 bewertet: 
„Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 sowie die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
werden beim Ansatz typischer flächenbezogener Schallleistungspegel für Gewerbegebiete in der 
Nachbarschaft im Tag- und Nachtzeitraum nicht überschritten. Es ist daher keine planerische Be-
schränkung der Schallemissionen erforderlich.“ 
 
Bewertung Gemäß des Gutachtens entstehen keine erheblichen und nachhalti-

gen Beeinträchtigungen und somit kein Eingriff i. S. d. § 14 NatSchG 
BW.  
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5.3.4 KONFLIKTÜBERSICHT – KLIMA/LUFTQUALITÄT 

 Beeinträchtigungen / Konflikte5 Nicht erheblich Erheblich 

    

K-1 Belastung mit Luftschadstoffen X  

K-2 Beeinträchtigung des Kleinklimas X  

K-3 Belastung durch Emissionen X  

    

 Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung Verbleiben erhebliche 

Beeinträchtigungen?   

V 4 Dachbegrünung für Dachflächen   

V 7 Festsetzung von Pflanzgeboten und -bindungen  

  Nein 

 
  

                                                      
5 Unter Einbeziehung der Minimierungsmaßnahmen 
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 FLORA / FAUNA / BIOTOPSTRUKTUREN 

Hinsichtlich der Bewertung der einzelnen Biotopstrukturen vgl. Kap.0.  
Eine detaillierte Aufstellung der Biotopstrukturen in Bestand und Planung unter Berücksichtigung 
der Flächengröße und ihrer Wertigkeit erfolgt in Kapitel 6. 

5.4.1 KONFLIKT  F-1  BEEINTRÄCHTIGUNG / VERLUST AN LEBENSRÄUMEN (FLORA) 
(ANLAGEBEDINGT) 

Durch die geplante Neubebauung gehen vorwiegend Grünland und Streuobstwiesen mit einer 
mittleren bis hohen Biotopwertigkeit verloren.  
 
Vermeidung / Minderung Der Verlust an Streuobst und Grünland kann durch Festsetzung von 

Dachbegrünung und diversen Pflanzgeboten und -bindungen mini-
miert werden.  

 
Ausgleich / Ersatz Der Verlust der Streuobstwiesen soll, wenn möglich im räumlich-

funktionalen Zusammenhang, ersetzt werden.  
 
Bewertung Durch die Pflanzgebote und insbesondere der großflächigen Fest-

setzung zur Dachbegrünung von 70% der Dachflächen kann der Ver-
lust an Grünland und Streuobst teilweise kompensiert werden. Es 
entsteht trotz der festgesetzten Pflanzgebote ein Eingriff i. S. d. § 14 
NatSchG BW. 

 Zur Minimierung des Eingriffs werden im angrenzenden Gewerbege-
biet Bäume gepflanzt. Das restliche Defizit wird über den Einkauf von 
Ökopunkten ausgeglichen (siehe Kapitel 6 und 7).  

5.4.2 KONFLIKT  F-2  BEEINTRÄCHTIGUNG / VERLUST AN LEBENSRÄUMEN (FAUNA) 
(ANLAGEBEDINGT) 

„Auf Grundlage der Ergebnisse der Erfassung der Höhlenbäume, der Übersichtsbegehung Arten-
schutz und Habitatpotenzialanalyse sowie des Tierökologischen Gutachten zum Bebauungsplan 
„Schertlenswald - Süd" in Rutesheim, Landkreis Böblingen (Werkgruppe Gruen) wurden arten-
schutzrechtliche Konflikte ermittelt. 
Als artenschutzrechtlich relevant im Sinne des § 44 BNatSchG sind hierbei Verluste von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten von Brutvogel- und Fledermausarten. Weiterhin relevant sind Stö-
rungen bzw. eine mögliche Tötung oder Verletzung der vorgenannten Arten.“ 
 
Vermeidung / Minderung 

• Die nicht vorhabenbedingt in Anspruch genommenen Gehölzbestände sind vor baube-
dingten Beeinträchtigungen zu schützen und zu erhalten. 

• Eine Rodung der nicht zu erhaltenden Gehölze im Untersuchungsgebiet ist nur im Zeit-
raum von 01. Oktober bis einschließlich 28. Februar zulässig (außerhalb der Brutzeit der 
Vogelarten und der Aktivitätsphasen von Fledermausarten). 

• Verwendung von insektenschonenden Beleuchtungskörpern. 

• Verhinderung von Vogelschlag an Glas.  
 
CEF Maßnahmen 

• Anbringen von Nisthöhlen: 9 Nisthöhlen 26 mm, 9 Nisthöhlen 32 mm, 6 Nisthöhlen 
45 mm, 6 Fledermauskästen. 

• Neuanlage von beerstrauchreichen Benjeshecken: die Breite beträgt ca. 5 bis 7 m (3 bis 
5-reihig) und die optimale Höhe beträgt ca. 4 m.  

 
Bewertung Durch die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie den 

vorgezogenen CEF-Maßnahmen entstehen keine erheblichen Be-
einträchtigungen im Sinne des § 14 NatSchG BW i.V.m. § 44 
BNatSchG. Das Vorhaben ist unter diesen Bedingungen aus arten-
schutzrechtlicher Sicht zulässig. 
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5.4.3 KONFLIKT  F-3  BEEINTRÄCHTIGUNG DES BIOTOPVERBUND (ANLAGEBEDINGT) 

Das Plangebiet liegt vollständig im Biotopverbund mittlerer Standorte. Es handelt sich um Kern-
flächen in Randlage der Siedlung.  
 
Bewertung Durch die Ortsrandlage mit dreiseitiger Umbauung sind die Bio-

topverbundflächen von geringerer Wertigkeit als die angrenzenden 
Flächen in der freien Landschaft. Durch das Artenschutzgutachten 
wird ebenfalls bestätigt, dass das Plangebiet trotz der hochwertigen 
Biotope nur wenig Lebensraum bietet.  

 Mit Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen werden Eingriffe für die 
Lebensräume der Fauna kompensiert. Es entsteht trotz der Vermei-
dungsmaßnahmen ein Eingriff i. S. d. § 14 NatSchG BW. Die Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen werden zugeordnet (Kapitel 7). 

5.4.4 KONFLIKT  F-4  VERLUST DER STREUOBSTWIESE (ANLAGE-, BAU- UND 
BETRIEBSBEDINGT) 

Das Plangebiet wird fast vollständig mit Streuobst bewirtschaftet.  
 
Bewertung Innerhalb der Gemarkung Rutesheim und Perouse befinde sich der-

zeit keine Flächen die für den Ausgleich der Gewerbegebietserwei-
terung welche genutzt werden können.  

 Mit Umsetzung des Bebauungsplans entsteht ein Eingriff i. S. d. § 14 
NatSchG BW bzw. i. S. d. § 33a NatSchG BW. Die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen werden zugeordnet (Siehe Kapitel 7). 

5.4.5 KONFLIKTÜBERSICHT – FLORA / FAUNA / BIOTOPSTRUKTUREN 

 Beeinträchtigungen / Konflikte6 Nicht erheblich Erheblich 

    

F-1 Beeinträchtigung / Verlust an Lebensräumen (Flora)  X 

F-2 Beeinträchtigung / Verlust an Lebensräumen (Fauna) X  

F-3 Beeinträchtigung des Biotopverbund   X 

F-4 Verlust der Streuobstwiese  X 

    

 Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung Verbleiben erhebliche 

Beeinträchtigungen?   

V 4 Dachbegrünung für Dachflächen   

V 7 Festsetzung von Pflanzgeboten und -bindungen  

V 8 Schutz vorhabenbedingt nicht entfallender Gehölzbe-
stände 

 

V 9 Einhaltung des Rodungszeitraum  

V 10 Verwendung von insektenschonenden Beleuch-
tungskörpern 

 

V 11 Verhinderung von Vogelschlag an Glas  

V 12 Anbringen von Nisthöhlen  

V 13 Neuanlage von beerstrauchreichen Benjeshecken  

 vgl. Kapitel 6.2  Ja 

 Ausgleichsmaßnahme siehe Kapitel 7  

                                                      
6 Unter Einbeziehung der Minimierungsmaßnahmen 
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 LANDSCHAFTSBILD 

Hinsichtlich der Bewertung vgl. Kap. 3.7.  

5.5.1 KONFLIKT  L-1  BEEINTRÄCHTIGUNG DES LANDSCHAFTSBILDES (ANLAGEBEDINGT) 

Aufgrund der Lage an der K1082 und dem bestehenden Gewerbegebiet besitzt das Landschafts-
bild insgesamt nur eine mittlere Bedeutung.  
 
Bewertung Um das geplante Gewebegebiet ins Landschaftsbild zu integrieren, 

werden Pflanzgebote und Pflanzbindungen ausgewiesen.  
 Aufgrund dessen und des ohnehin nur mäßigen Landschaftsbildes 

ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die zu-
sätzliche Gewerbegebietsausweisung. 

5.5.2 KONFLIKTÜBERSICHT – LANDSCHAFTSBILD 

 Beeinträchtigungen / Konflikte7 Nicht erheblich Erheblich 

    

L-1 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes X  

    

 Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung Verbleiben erhebliche 

Beeinträchtigungen?   

V 7 Festsetzung von Pflanzgeboten und -bindungen  

  Nein 

 
  

                                                      
7 Unter Einbeziehung der Minimierungsmaßnahmen 
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 MENSCH 

Hinsichtlich der Bewertung vgl. Kap. 3.8.  

5.6.1 KONFLIKT  M-1  VERLUST VON ERHOLUNGSFLÄCHEN (ANLAGENBEDINGT) 

Hinsichtlich der Naherholung hat das Gebiet aufgrund fehlender Anbindung und des bestehenden 
Verkehrslärm nur eine geringe Bedeutung.  
 
Bewertung Hinsichtlich des Verlustes an Erholungsflächen im Plangebiet erge-

ben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Mensch.  

5.6.2 KONFLIKT  M-2  EMISSIONEN / IMMISSIONEN (LÄRM) (BETRIEBSBEDINGT) 

Hier wird auf Kapitel 5.3.3 verwiesen.  
 
Bewertung  Es ergeben sich keine Beeinträchtigungen.  

5.6.3 KONFLIKT  M-3  VERLUST VON LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTIONSFLÄCHE 
(ANLAGENBEDINGT) 

Aus Sicht der Landwirtschaft bieten die extensiven Streuobstwiesen bislang einen mittlerern 
wirtschaftlichen Nutzen.  
 
Bewertung Aufgrund der ohne hin nur mittleren Nutzen der Streuobstwiesen be-

steht keine Beeinträchtigung für die landwirtschaftlichen Produkti-
onsflächen. 

5.6.4 KONFLIKTÜBERSICHT – MENSCH 

 Beeinträchtigungen / Konflikte8 Nicht erheblich Erheblich 

    

M-1 Verlust an Erholungsfläche X  

M-2 Emissionen / Immissionen (Lärm) X  

M-3 Verlust von landwirtschaftlicher Produktionsfläche X  

    

 Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung Verbleiben erhebliche 

Beeinträchtigungen?   

  Nein 

  

                                                      
8 Unter Einbeziehung der Minimierungsmaßnahmen 
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 KULTUR- UND SACHGÜTER 

Das Plangebiet grenzt an das archäologische Kulturdenkmal nach § 2 DSchG „Römerstraße“. Um 
allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu vermeiden, 
sollten frühzeitig im Vorfeld der Erschließung archäologische Voruntersuchungen durch das Lan-
desamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt wer-den. 

 EMISSIONEN / ABFÄLLE 

Bezüglich der Schallauswirkungen siehe Kapitel 5.3.3. 
 
Bezüglich Geruchsimmissionen wurde durch das Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz, 
Dr.-Ing. Frank Dröscher, eine Geruchsimmissionsprognose im November 2021 erstellt.  
„Die Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan "Schertlenswald - Süd (IX)" in Rutesheim 
ergab: 
Im Plangebiet „Schertlenswald – Süd IX“ wird der Immissionswert für Gerüche nach Anhang 7 TA 
Luft in Gewerbegebieten von 15 % als Anteil der Jahresstunden eingehalten (siehe Abbildung 6). 
Unzumutbare Belästigungen durch Gerüche aus dem betrachteten landwirtschaftlichen Betrieb 
und der Biogasanlage sind somit nicht zu erwarten. Aus Gründen des Immissionsschutzes beste-
hen hier keine baulichen Einschränkungen oder Nutzungseinschränkungen. 
Diese Beurteilung schließt auch eine angemessene Entwicklung des landwirtschaftlichen Betrie-
bes sowie der Biogasanlage ein. Daher werden der landwirtschaftliche Betrieb und die Biogasan-
lage durch die vorliegend beurteilte Planung nicht in unzulässiger Weise in Ihrer Entwicklung be-
einträchtigt.“ 

 ERNEUERBARE ENERGIEN 

Zur Nutzung erneuerbarer Energien wird im Bebauungsplan ausdrücklich die Errichtung von So-
laranlagen auf Dachflächen zugelassen. 

 LANDSCHAFTSPLAN / SONSTIGE PLÄNE, INSBESONDERE DES WASSER-, ABFALL- 
UND IMMISSIONSSCHUTZRECHTS 

In den Unterlagen sind keine relevanten Aussagen vorhanden.  

 WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN IM PLANGEBIET 

Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es um die Wirkungen, die durch eine gegen-
seitige Beeinflussung der Umweltbelange entstehen.  
Weitere Wechselbeziehungen, als die im Rahmen der für die einzelnen Schutzgüter durchgeführ-
ten Konfliktanalyse bestehen nicht. 

 KUMULIERUNG MIT AUSWIRKUNG VON BENACHBERTEN PLANGEBIETEN 

Durch die Planung wird die derzeitige Nutzung verändert und überbaut. Das Gebiet grenzt künftig 
an bestehende Gewerbebebauung an. Durch die Minimierungs- und Ersatzmaßnahmen wird mit 
keinen relevanten Umweltauswirkungen gerechnet.  

 EINGESETZTE TECHNIKEN UND STOFFE 

Innerhalb der Planung und des Betriebs kommen keine schädlichen Techniken und Stoffe zum 
Einsatz. 
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6. BILANZ EINGRIFF - AUSGLEICH 

Die Analyse von Bestand und Planung hat zum Ergebnis, dass die geplante Bebauung bzw. deren 
Vollzug zu Eingriffen in den Naturhaushalt gemäß §14 BNatSchG bzw. § 14 NatSchG BW führt.  
Im vorliegenden Fall ist der Eingriff erforderlich und insgesamt nicht vermeidbar. Soweit möglich 
sind Minimierungsmaßnahmen vorgesehen. 
 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind im Plangebiet von besonderer Be-
deutung, da es sich bei der Streuobstwiese und dem Grünland um naturschutzfachlich besonders 
hochwertige und besonders schützenswerte Bereiche handelt. 
 
Für die Schutzgüter, bei denen Eingriffe entstehen, werden Einzelbilanzen aufgestellt. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich bei folgenden Schutzgütern: 
 

− Boden 

− Flora / Fauna / Biotopstrukturen 

 
Im Rahmen der nachfolgenden Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt die Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfs  
 

− für das Schutzgut Boden gemäß den Arbeitshilfen des Umweltministeriums – „BEWERTUNG 

VON BÖDEN NACH IHRER LEISTUNGSFÄHIGKEIT“ (2. überarbeitete Neuauflage 2010) sowie  „DAS 

SCHUTZGUT BODEN IN DER NATURSCHUTZRECHTLICHEN EINGRIFFSREGELUNG“ (2.Auflage, De-
zember 2012) 

− für das Schutzgut Flora / Fauna / Biotopstrukturen gemäß der „VERORDNUNG DES 

MINISTERIUMS FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND VERKEHR ÜBER DIE ANERKENNUNG UND 

ANRECHNUNG VORZEITIG DURCHGEFÜHRTER MAßNAHMEN ZUR KOMPENSATION VON 

EINGRIFFSFOLGEN“ (Ökokontoverordnung – ÖKVO), Dezember 2010  

 
An dieser Stelle wird auf die Benutzerhinweise aus der Arbeitshilfe zur Biotoptypenbewertung hin-
gewiesen. Im dortigen Kapitel 4.4.3 werden hinsichtlich der Grenzen der bilanzierenden Bewertung 
folgende Aussagen getroffen: 
 

"Die in einem Planungsgebiet ermittelten Biotopwertigkeiten lassen sich bilanzieren: 
für die einzelnen Biotoptypen oder als Gesamtbilanz des betrachteten Gebiets.  
Eine Gesamtbilanz kann insbesondere einer zusammenfassenden Ergebnisdarstel-
lung im Verfahren der Eingriffs-/ Ausgleichsregelung und somit einem Überblick und 
einer Orientierung dienen. 
Nicht geeignet ist sie jedoch als alleinige Basis für eine Konfliktanalyse oder für die 
Ableitung geeigneter Kompensationsmaßnahmen. 
Ermittelt wird nämlich mit der Gesamtbilanz der „Durchschnittswert der Biotope“, der 
für sich allein aber nicht Ausdruck des Konfliktpotenzials ist, und aus dem allein sich 
auch keine konkreten Anforderungen an Ausgleichsmaßnahmen ableiten lassen. Die 
Konfliktanalyse und die Ableitung von Kompensationsmaßnahmen muss daher stets 
auf Grundlage der betroffenen Biotoptypen vorgenommen werden." 

 
Da auch das Schutzgut Boden Indikatorfunktion für die übrigen Schutzgüter besitzt, ist diesem 
Sachverhalt insoweit Rechnung getragen, als dass ein Ausgleich innerhalb des Schutzgutes Boden 
in der Regel nicht erfolgen kann. Eine schutzgutübergreifende Ersatzmaßnahme wirkt sich somit 
auch auf die anderen betroffenen Funktionen der übrigen Schutzgüter positiv aus.  

  



Umweltbericht inkl. Grünordnungsplan "Schertlenswald – Süd (IX)" Seite 43 
Bilanz Eingriff - Ausgleich 

KMB  PLAN | WERK | STADT | GMBH 
Brenzstraße 21 71636 Ludwigsburg Tel.: 07141/44 14- 0 Fax: 07141/44 14 14 

 

 SCHUTZGUT BODEN 

Zur Ermittlung der versiegelten Fläche wird von der maximal zulässigen überbaubaren Grund-
stücksfläche (Grundflächenzahl GRZ) ausgegangen.  
Im geplanten Gewerbegebiet ist die GRZ mit 0,75 festgesetzt mit einer GRZ-Überschreitung 
bis 0,85. 
 
Die Ermittlung des Eingriffs erfolgt gemäß der Arbeitshilfe – „Das Schutzgut Boden in der natur-
schutz-rechtlichen Eingriffsregelung“ (2. Überarbeitete Auflage, Dezember 2012) funktionsbezo-
gen. 
Der Kompensationsbedarf wird anhand folgender Formel in Bodenwerteinheiten berechnet: 
 
KB  = F (qm) x (WvE - WnE) 

Kompensations-
bedarf  

= Eingriffsfläche [qm]  x (Wertstufe des Bo-
dens vor Eingriff  

- Wertstufe nach 
dem Eingriff) 

 
Der Kompensationsbedarf im Schutzgut Boden nach einer Bilanzierung in BWE in Ökopunkte (ÖP) 
umgerechnet. 
 

 
Die Planung führt zu einem Defizit von -22.830 BWE bzw. um -91.320 ÖP. 
 
Bei der Ermittlung der Wertstufen in Kapitel 3 wurden folgende Bodenfunktionen betrachtet: 

• Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

• Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

• Filter und Puffer für Schadstoffe 

• Sonderstandort für naturnahe Vegetation  
(s. Leitfaden: Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit). 
 
Insgesamt lässt die oben stehende Tabelle erkennen, dass aufgrund des hohen Versiegelungs-
grads im Plangebiet ein Defizit entsteht. 
Eingriffe, wie sie durch Verdichtung oder bauzeitliche Beeinträchtigungen entstehen, fließen in die 
Berechnung nicht mit ein, da zum jetzigen Zeitpunkt der Umfang der Flächeninanspruchnahme 
nicht festgestellt werden kann. 
Durch die festgesetzte Dachbegrünung und die Überdeckung baulicher Anlagen kann ein Teil des 
Defizits innerhalb des Plangebiets ausgeglichen werden (s. nachfolgende Tabellen). 
 

Vor dem Eingriff

Bezeichnung BWE Fläche in qm  Summe  in BWE  Summe in ÖP 

Versiegelung 0 -                          -                       

Teilversiegelung 0,67 -                          -                       

Unversiegelt 2 13.430 26.860                  107.440             

Summe 13.430 26.860                  107.440             

Nach dem Eingriff

Bezeichnung BWE Fläche in qm  Summe  in BWE  Summe in ÖP 

Versiegelung 0 11.415 -                          -                       

Teilversiegelung 0,67 -                          -                       

Unversiegelt 2 2.015 4.030                    16.120                

Summe 13.430 4.030                    16.120                

Bilanzierung 22.830 -                 91.320 -               



Umweltbericht inkl. Grünordnungsplan "Schertlenswald – Süd (IX)" Seite 44 
Bilanz Eingriff - Ausgleich 

KMB  PLAN | WERK | STADT | GMBH 
Brenzstraße 21 71636 Ludwigsburg Tel.: 07141/44 14- 0 Fax: 07141/44 14 14 

 

Dachbegrünung 

 
Im Plangebiet sind 70% der Dachflächen zu begrünen. Die Substratstärke muss mindestens 20 cm 
betragen. Die mit extensiver Dachbegrünung versehenen Flächen wurden zuvor als bebaute, völlig 
versiegelte Flächen mit der Wertstufe 0 bewertet. Als dachbegrünte Flächen erhalten sie die Wert-
stufe 1. Die Dachbegrünung bewirkt somit die Aufwertung um eine halbe Wertstufe, (20cm entspre-
chen einem Gewinn von 1 Wertstufe, 10cm entsprechen einer halben Wertstufe). In Bodenwertein-
heiten beträgt das +7.050 BWE welches +28.200 ÖP entspricht. 
 
 
 
 

Dachbegrünung

Dachflächen 10.070

70% der Dachflächen sind zu begrünen 7.050

vorher nachher vorher nachher Differenz

0 1 0 7050 7.050

Kompensationsleistung in Bodenwerteinheiten 7.050

Kompensationsleistung in Ökopunkten 28.200

7.050

Wertstufe Bodenwerteinheiten

Flächengröße (m2)
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 SCHUTZGUT FLORA / FAUNA / BIOTOPSTRUKTUREN 

Flora / Biotopstrukturen 

 
Die Planung führt rechnerisch zu einem Defizit von -247.035 BWP bzw. ÖP. 
 
Fauna 

Auf Kapitel 0 und 0 (Fauna) und die Artenschutzgutachten der Werkgruppe Gruen wird verwiesen. 
 
 

Bestand Fläche Grund- Faktor Punkte

in m² wert

Unversiegelte Flächen

33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 2.685 24 64.440

35.64 grasreiche Ruderalvegetation 490 11 5.390

45.40c Streuobstbestand mager lückig 705 26 18.330

45.40c Streuobstbestand mager lückig 9.550 23 219.650

Summe in m² 13.430

Summe in Biotopwertpunkten 307.810

Planung Fläche Grund-

in m² wert

Versiegelte/teilversiegelte Flächen

60.10 überbaubare Fläche (GRZ 0,85) 4.365 1 4.365

Unversiegelte Flächen

41.22 Feldhecke Pfg 1 1.005 14 14.070

60.55 Dachbegrünung (70%) Pfg 3 7.050 4 28.200

60.62 Pfg 5 Grünfläche mit lückigen 

Gehölzen (Pfg 1 und 2)

1.010 6 6.060

Einzelbäume/Streuobst Stück StU

45.30a Einzelbäume Pfg 2 14 8 65 7.280

45.30a Einzelbaum Pfb 1 8 100 800

Summe in m² 13.430

Summe in Biotopwertpunkten 60.775

Differenz Planung - Bestand -247.035

Biotopwert
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7. MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM AUSGLEICH 

Soweit es technisch und wirtschaftlich möglich ist, werden Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen durchgeführt, um Beeinträchtigungen zu verringern. 
 
Für nicht vermeid- oder verminderbare Eingriffe werden soweit möglich gleichartige Ausgleichs-
maßnahmen durchgeführt. 
 
Mit den vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden die durch erhebliche Beein-
trächtigungen infolge der Planung verursachten Eingriffe im Sinne des § 16 BNatSchG und § 16 
NatSchG BW ausgeglichen. 

 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND VERRINGERUNG 

Die nachfolgende Tabelle führt die einzelnen Maßnahmen auf und stellt dar auf welche Schutz-
güter sie sich positiv auswirken. 
 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Nr. Maßnahme 

B
o
d

e
n

 

G
ru

n
d

- 
/ 
O
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e
r-

fl
ä
-

c
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w

a
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a
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F
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 F
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L
a
n
d
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h
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s
b
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M
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n
s
c
h
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 E

rh
o
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n
g

 

V 1 Sachgerechter Ausbau, Lagerung und Wieder-
einbau von Oberboden 

X      

V 2 Schutzmaßnahmen vor baubedingtem und be-
triebsbedingtem Schadstoffeintrag (Flächen für 
Wartung, etc., Bauarbeiten an Witterung anpas-
sen) 

X X     

V 3 Maßnahmen zur Bodenlockerung, Bodenregene-
ration 

X      

V 4 Dachbegrünung für Dachflächen X X X X   

V 5 Wasserdurchlässige Beläge für PKW-Stellplätze X X     

V 6 Gedrosselte Regenwasserableitung in südlichen 
Entwässerungsgraben 

 X     

V 7 Festsetzung von Pflanzgeboten und Pflanzbin-
dungen 

  X X X  

V 8 Schutz vorhabenbedingt nicht entfallender Ge-
hölzbestände 

   X   

V 9 Einhaltung des Rodungszeitraum    X   

V 10 Verwendung von insektenschonenden Beleuch-
tungskörpern 

   X   

V 11 Verhinderung von Vogelschlag an Glas    X   

V 12 Anbringen von Nisthöhlen    X   

V 13 Neuanlage von beerstrauchreichen Benjeshe-
cken 

   X   
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 BESCHREIBUNG DER AUSGLEICHS- UND ERSATZMASSNAHMEN 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch das Bebauungsplangebiet „Schertlenswald – Süd (IX)“ er-
geben sich bei folgenden Schutzgütern:  
 

− Boden 

− Flora / Fauna / Biotopstrukturen 

 
Im B-Plangebiet entsteht für das Schutzgut Boden ein Defizit von 22.830 BWE. Dies entspricht 
einem Kompensationsbedarf von 22.830 BWE * 4 ÖP/BWE = 91.320 ÖP 
 
Die Dachbegrünung als Minimierungsmaßnahmen führt zu einem Gewinn an 28.200 ÖP. 
 
Für das Schutzgut Flora / Fauna / Biotopstrukturen führt die Umsetzung der Planung zu einem 
Defizit von 247.035 Biotopwertpunkten = 247.035 ÖP.  
 
Durch die Planung kommt es zu einem Gesamtdefizit von: 
 

- 91.320 ÖP + 28.200 ÖP - 247.035ÖP = - 310.155 ÖP 
 
Nach derzeitigem Stand weist die Bilanzierung ein Defizit von - 310.155 ÖP auf (Kompensations-
defizit).  

 AUSGLEICHSMASSNAHME A-1: EINZELBÄUME IM BESTAND 

Innerhalb der bestehenden Werkflächen der Firma Porsche werden Ersatzpflanzungen mit hoch-
stämmigen Laubbäumen umgesetzt.  
 

 

Abbildung 6: Lage Ausgleichspflanzungen Hochstämme im Bestand (grüne Punkte) 
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Insgesamt können 6 neue Bäume gepflanzt werden. Geeignete Bäume sind in Pflanzenliste 2 
aufgeführt.  
 
Durch die Neupflanzung von hochstämmigen Bäumen können je Baum 520 ÖP (Grundwert 8 ÖP 
x 65 cm Stammumfang) gewonnen werden. Insgesamt ergibt die Pflanzung von 6 Bäumen eine 
Aufwertung von 3.120 ÖP.  

 ÜBERSICHT KOMPENSATIONSMASSNAHMEN 

 Bestand 415.250 ÖP 

 
Planung mit planinterner Minimierung  
(Dachbegrünung/Pflanzgebote) 

105.095 ÖP 

 Planexterner Kompensationsbedarf -310.155 ÖP 

A-1 Einzelbäume im Bestand 3.120 ÖP 

 Kompensationsdefizit -307.035 ÖP 

 
Nach derzeitigem Stand weist die Bilanzierung ein Defizit von -307.035 ÖP auf (Kompensations-
defizit).  
Planexterne Maßnahmen sind nach § 18 NatSchG BW in das landesweite Kompensationsver-
zeichnis einzutragen. 

 EINKAUF VON ÖKOPUNKTEN ÜBER DIE FLÄCHENAGENTUR BW 

Um das Kompensationsdefizit von -307.035 ÖP auszugleichen werden Ökopunkte bei der Flä-
chenagentur BW eingekauft. Die Flächen der Ausgleichsmaßnahmen liegen beide im Landkreis 
Böblingen und sind damit verhältnismäßig nah am Eingriffsbereich. Die Maßnahmen mit der Um-
wandlung eines Ackers in Magerwiese und der Pflanzung von Streuobstbäumen sollen das De-
fizit im Gebiet, welches durch den Verlust an Streuobst und Magerwiese entsteht, ausgleichen. 
Es wurde darauf geachtet möglichst einen artgleichen Ausgleich zur Kompensation des Eingriffs 
zu nutzen. Nachfolgend werden die Maßnahmen beschrieben: 

7.5.1 MASSNAHME 1 

ID: 256 (115.02.006) 
Naturraum: Neckar- und Tauber-Gäuplatten, Schwäbisches Keuper-Lias-Land 
Bezeichnung: Entwicklung extensives Grünland mit z.T. lichtem Streuobstbestand auf den Ge-
markungen Ehningen und Darmsheim 
 
Ökopunkte: 175.000 ÖP 
 
Beschreibung: Gegenwärtig intensiv genutzte Ackerflächen von ca. 1,9 ha werden in artenreiches 
Grünland umgewandelt. Weiterhin werden auf drei Teilflächen lichte Streuobstbestände entwi-
ckelt. 
Die Maßnahmen auf den Gemarkungen Ehningen und Darmsheim eignen sich für naturschutz-
fachliche Maßnahmen, da sie im landesweiten Biotopverbund mittlerer bzw. feuchter Standorte 
als Verbundflächen ausgewiesen sind und damit als Vorrangflächen zur Entwicklung der Bio-
topvernetzung betrachtet werden. Die Biotopvernetzung dient hierbei nicht nur der Entwicklung 
von Biotopen, sondern auch als wichtiger Wanderkorridor für verschiedene Tiergruppen (Amphi-
bien, Reptilien, Vögel, Insekten, u.a.). 
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Abbildung 7: Flächen der Maßnahme 1 

7.5.2 MASSNAHME 2 

ID: 281 (115.02.007) 
Naturraum: Neckar- und Tauber-Gäuplatten 
Bezeichnung: Umwandlung einer Ackerfläche in Extensivgrünland 
Gemarkung: Renningen 
 
Ökopunkte: 132.000 ÖP 
 
Beschreibung: Die Maßnahmenflächen wurden bis einschließlich 2014 ackerbaulich genutzt 
(Mais und Getreide). 2015 wurde die Flächen mit einer Ackerfuttermischung (60% Weidelgras, 
sonst Wiesenkräuter, durch Verunreinigung des Saatguts hoher Anteil an Luzerne und Klee) an-
gesät und wird je nach Witterung mehrmals im Jahr zur Grünfutternutzung abgemäht. 
Die Fläche wird in extensives Grünland umgewandelt. Mit der Umwandlung des Ackers in eine 
magere Mähwiese wird der Biotopbestand der Umgebung optimal ergänzt. Der anstehende 
Obere Muschelkalk mit den flachgründigen Rendzinen bietet hierzu gute Voraussetzungen. Klei-
nere Flächenanteile umfassen randliche Gehölz- und Saum-/Wiesenbestände, die sich in die 
Flurstücke hineinziehen und teilweise geschützte Biotopflächen darstellen. Diese Biotopstruktu-
ren bleiben erhalten und werden nicht zu der Maßnahmenfläche gezählt. 
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Um den Luzernendurchwuchs zu vermeiden, wurde die Fläche im Winter 2018/2019 umgebro-
chen. Im Frühjahr 2019 erfolgte die Einsaat mit einer arten- und blütenreichen, autochthonen 
Wiesenmischung (z.B. Saaten Zeller, Rieger-Hoffmann). Die Artenzusammensetzung ist ent-
sprechend des Zielzustandes „Magerwiese mittlerer Standorte". 
Die Fläche wird anschließend zweimal jährlich zur Heugewinnung gemäht, wobei die erste Mahd 
je nach Witterung ab Mitte / Ende Juni vorgesehen ist. Das Heu findet Verwendung im eigenen 
Betrieb (Pferdehaltung). Ziel ist die Entwicklung einer artenreichen, möglichst mageren Wiese. 
Bei Bedarf wird eine organische Erhaltungsdüngung durchgeführt. 
 

 

Abbildung 8: Flächen der Maßnahme 2 

7.5.3 MASSNAHME 3 

Aktenzeichen: 115.02.009 
Naturraum: Neckar- und Tauber-Gäuplatten 
Bezeichnung: Entwicklung einer artenreichen Magerwiese 
Gemarkung: Renningen 
 
Ökopunkte: 45.450 ÖP 
 
Beschreibung: Ein bisher intensiv genutzter Acker wird in eine artenreiche Magerwiese umge-
wandelt. Die Maßnahme stellt eine wichtige Biotopstruktur im Biotopverbund Gewässerland-
schaft dar. Durch die Extensivierung der Nutzung und dem Entwicklungspotenzial hin zu einer 
Magerweise mittlerer Standorte wird auch die gesamte Umgebung der Fläche mit aufgewertet. 
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Abbildung 9 Flächen der Maßnahme 3 

7.5.4 FAZIT 

Mit Einkauf der oben genannten Maßnahme kann das Defizit vollständig kompensiert werden.  
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 ANTRAG AUF GENEHMIGUNG GEMÄSS § 33A (2) NATSCHG BW 

Ausnahmeantrag für gem. § 33a NatschG BW Erhaltung von Streuobstbeständen innerhalb des 
Bebauungsplans „Schertlenswald – Süd (IX)“.  

7.6.1 SCHUTZSTATUS 

Nach § 33a (1) NatSchG BW befinden sich Streuobstwiesen im Sinne des § 4 (7) des Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetzt (LLG) in besonderem Schutzstatus. Streuobstwiesen werden 
nach dem LLG wie folgt beschreiben: 
 
„Streuobstbestände sind eine historisch gewachsene Form des extensiven Obstbaus, bei dem 
Großteils starkwüchsige, hochstämmige und großkronige Obstbäume in weiträumigen Abstän-
den stehen. Charakteristisch für Streuobstbestände ist die regelmäßige Unternutzung als Dauer-
grünland. Daneben gibt es Streuobstäcker mit ackerbaulicher oder gärtnerischer Unternutzung, 
Streuobstalleen sowie sonstige linienförmige Anpflanzungen. Häufig sind Streuobstbestände aus 
Obstbäumen verschiedener Arten und Sorten, Alters- und Größenklassen zusammengesetzt. Sie 
sollten eine Mindestflächengröße von 1 500 m² umfassen. Im Unterschied zu modernen Obst-
Dichtpflanzungen mit geschlossenen einheitlichen Pflanzungen ist in Streuobstbeständen stets 
der Einzelbaum erkennbar.“ 
 
Die Flächen des Plangebiets befinden sich derzeit in landwirtschaftlicher Nutzung und werden 
extensiv als Streuobstwiese bewirtschaftet (vergleiche Kapitel 3.6.4). Damit fällt die 1,3 ha große 
Fläche unter den § 33a NatSchG BW in welchem Streuobstwiesen mit einer Mindestfläche von 
1.500 m² zu erhalten sind. 
Nachfolgend wird der Antrag auf Ausnahme zum Eingriff und Ausgleich der schutzwürdigen 
Streuobstwiesen gestellt. 

7.6.2 EINGRIFFSERMITTLUNG 

Mit Aufstellung des Bebauungsplans und der dadurch entstehenden neuen Bebauung werden 
rund 10.255 m² schützenswerte Streuobstwiese innerhalb des Bebauungsplangebiets überplant. 

Die Streuobstwiesen haben trotz ihrer lückigen und teilweise überalterten Ausprägung durch den 
hochwertigen Unterwuchs einen Gesamtwert von 237.980 ÖP. 

7.6.3 AUSGLEICHSERMITTLUNG 

Gemäß der Vollzugshilfe vom 03.03.2021 des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg stellt der § 33a NatSchG BW eine Konkretisierung der Eingriffsrege-
lung dar. Damit wird zunächst ein artgleicher Ausgleich möglichst im räumlichen Zusammenhang 
angestrebt. Sollte der Ausgleich nicht in Form von Streuobstwiesen möglich sein, ist im nächsten 
Schritt zu prüfen ob der Eingriff durch eine Ersatzmaßnahme umgesetzt werden kann. Ist dies 
ebenfalls nicht möglich können anschließend schutzgutübergreifende Kompensationsmaßnah-
men herangezogen werden, sowie Ökopunkte zum Ausgleich eingekauft werden.  
 
Zu Beginn wurden die städtischen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen geprüft. Es konnten von 
diesen, aufgrund der geringen Anzahl und der Verfügbarkeit für andere Baugebiete, keine her-
angezogen werden. Anschließend wurde über öffentliche Anzeigen in den Stadtnachrichten so-
wie direkte Anfragen bei Eigentümer von Streuobstflächen versucht, private Flächen zu akquirie-
ren, um den Ausgleichsbedarf innerhalb der Gemarkung Rutesheim dennoch decken zu können.  
Aufgrund der geringen Anzahl an potentiellen Flächen die durch die Abfrage ermittelt wurden, 
wird wegen des hohen Kosten- und Verwaltungsaufwands im Verhältnis zum geringen Zugewinn 
an Ökopunkten, davon abgesehen die Flächen auf der Gemarkung Rutesheim zu nutzen.  

Bestand Fläche Grund- Faktor Punkte

in m² wert

45.40c Streuobstbestand mager lückig 705 26 18.330

45.40c Streuobstbestand mager lückig 9.550 23 219.650

Summe in m² 10.255

Summe in Biotopwertpunkten 237.980

Biotopwert
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Gemäß der Abstufung zur Eingriffsregelung wird ein schutzgutübergreifender Ausgleich ange-
strebt. Durch den Einkauf der restlichen Ökopunkte (Kapitel 7.5) kann der Verlust der Streuobst-
wiese mit einem Wert von 237.980 ÖP gedeckt werden. Innerhalb der eingekauften Maßnahmen 
werden sowohl Wiesen extensiviert wie auch lichte Streuobstbestände angelegt. Damit entspre-
chen die Zielbiotope der Kompensationsmaßnahmen denen des Bestandes mit hochwertigen 
Wiesen und Streuobstbeständen.  
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8. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN 

 PFLANZGEBOTE (PFG) (§ 9 (1) 25 BAUGB) 

8.1.1 PFLANZGEBOT 1 (PFG 1) – INNERE DURCHGRÜNUNG MIT STRÄUCHERN 

7,5% der Grundstücksfläche ist mit standortgerechten Sträuchern zu bepflanzen. Die Pflanzen-
liste 1 dient als Orientierung bei der Auswahl der Pflanzen. 
Aufgrund der CEF-Maßnahme (Vergleiche Kapitel A.9.2) ist ein Teil der Sträucher als Benjeshe-
cken oder als Hecken mit bereits höherer Pflanzqualität (vHei ab 5 cm Umfang mB h 200-250cm) 
mit einer Länge von 2 mal 20 m innerhalb der Pfg5-Fläche anzulegen. 
Nadelgehölze und immergrüne Gehölze sind nicht erwünscht. Gehölze des Pfg 5 können der 
Gesamtanzahl angerechnet werden. 
Die Pflanzen sind zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige Pflanzen sind gleichwertig 
zu ersetzen. Das Nachbarrecht BW ist dabei einzuhalten. 

8.1.2 PFLANZGEBOT 2 (PFG 2) – INNERE DURCHGRÜNUNG MIT LAUBBÄUMEN 

Pro angefangene 1.000 m² Grundstücksfläche ist auf den nicht überbauten Grundstücksteilen 
mindestens ein Laubbaum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige 
Bäume sind zu ersetzen. 
Bäume des Pfg 5 können angerechnet werden. 
Für die Bepflanzung geeignete Arten und Sorten sind in Pflanzenliste 2 und 3 aufgeführt. Das 
Nachbarrecht BW ist dabei einzuhalten. 

8.1.3 PFLANZGEBOT 3 (PFG 3) – EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG 

Dachflächen sind mit einem Anteil von mindestens 70 % extensiv zu begrünen. Die Mindest-
substratstärke muss bei Gewerbehallen und bei Verwaltungsgebäuden mindestens 20 cm betra-
gen. Es darf nur gütegesichertes bzw. unbelastetes Dachbegrünungssubstrat ohne Schlackean-
teile verwendet werden. 
Zielbestand ist ein kräuterreicher, trockenheitsverträglicher Bewuchs mit Arten der Fels- und 
Schuttfluren, der Halbtrockenrasen und der warmen Saumgesellschaften. 
Geeignete Arten sind in der Pflanzenliste 4 aufgeführt. 
Untergeordnete Bauteile (z.B. Vordächer) und Dachterrassen in Bezug zu Aufenthaltsräumen 
sind von der Dachbegrünung ausgenommen. Solaranlagen sind durch Ständerbauwiesen mit der 
Dachbegrünung zu kombinieren. Auf die Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) wird verwie-
sen. 

8.1.4 (PFG 4) – STELLPLATZDURCHGRÜNUNG 

Pro 8 ebenerdige Stellplätze auf einem Baugrundstück ist mindestens ein mittelkroniger, stand-
ortgerechter und einheimischer Laubbaum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. 
Abgängige Bäume sind zu ersetzen. 
Pro Baum sind über dem Wurzelbereich mindestens 10 qm unversiegelte Fläche vorzusehen. 
Für die Bepflanzung geeignete Arten und Sorten sind in Pflanzenliste 2 und 3 aufgeführt. 
Bäume des Pfg 5 können angerechnet werden. 

8.1.5 PFLANZGEBOT 5 (PFG 5) – FLÄCHIGES PFLANZGEBOT 

Innerhalb der im Plan gekennzeichneten Fläche sind Gehölze der Pflanzenliste 1, 2 oder 3 locker 
zu Pflanzen. Die Gehölze sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Abgängige Pflanzen sind 
gleichwertig zu ersetzen. 
Innerhalb der Pflanzfläche ist die Anlage von Aufenthalts- und Pausenplätze für die Arbeitnehmer 
zulässig. 
Innerhalb des Pflanzgebotes sind keine Stützbauwerke und Stützmauern zulässig. 
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8.1.6 PFLANZGEBOT 6 (PFG 6) – INTENSIVE BEGRÜNUNG VON TIEFGARAGEN 

Tiefgaragen sind außerhalb der Hochbauten, sofern in diesen Bereichen keine oberirdischen Zu-
fahrten oder Zugänge angelegt werden, erdüberdeckt auszuführen. Hiervon ausgenommen sind 
die Einhausungen von Tiefgaragenzufahrten. Die Mindestüberdeckung muss 0,5 m betragen. 
Der Substrataufbau muss mit steinfreiem kulturfähigem Bodenmaterial erfolgen. Die Flächen sind 
dauerhaft intensiv zu begrünen und gärtnerisch anzulegen. 

8.1.7 PFLANZGEBOT 7 (PFG 7) – BEGRÜNUNG VON STÜTZBAUWERKEN 

Stützbauwerke und Stützmauern entlang der östlichen Grundstücksgrenze sind zu begrünen. Die 
Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Abgängige Pflanzen sind gleichwertig 
zu ersetzen. 
Geeignete Pflanzen sind in Pflanzenliste 5 aufgeführt. 

8.1.8 PFLANZBINDUNG (PFB) EINZELBAUM 

Der im Plan gekennzeichnet Obstbaum ist dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Bei Abgän-
gigkeit ist er gleichwertig zu ersetzen. Geeignete Pflanzen sind in Pflanzenliste 2 und 3 aufge-
führt. 

 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 ABS.1 NR. 20 BAUGB) 

8.2.1 VERMEIDUNGSMASSNAHME: VERWENDUNG BELEUCHTUNGSKÖRPER 

„Bei der Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Hofflächen, Wegen, Terrassen und Außenbereichen 
sind eine möglichst niedrige Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte zu verwenden. Das BfN emp-
fiehlt für eine Beleuchtung von < 10 m² eine Leuchtdichte von 50-100 cd/m² und für größere 
Flächen 2-5 cd/m². Bei Straßenbeleuchtung soll die niedrigste für die Beleuchtungs-situation ge-
eignete Beleuchtungsklasse nach DIN 13201-1 gewählt werden. 
Es ist eine geeignete Abstrahlungsgeometrie, die Lichtemissionen in die Horizontale und nach 
oben verhindert zu wählen, mit einer Beschränkung auf möglichst <70° zur Vertikalen. Gebäude 
sind möglichst von oben nach unten zu beleuchten und sonst spezifische Beleuchtungsschablo-
nen zu verwenden. 
Es ist eine geeignete Lichtfarbe mit einer möglichst geringen Lockwirkung für Fluginsekten zu 
wählen. Tendenziell sind geringere Lichtfarben bis 3000 K (besser 2400 K) vorzuziehen, aber 
artspezifische Reaktionen können variieren und sollten im Einzelfall betrachtet werden. UV- und 
IR-Strahlung sollte aufgrund vorhandener Schädigung und mangelnden Nutzens immer vermie-
den werden. 
Verwendung von komplett geschlossenen staubdichten Leuchten, um zu verhindern, dass Insek-
ten in die Leuchte gelangen und dort verenden. 
Beschränkung der Beleuchtungszeit auf unbedingt nötige Zeiträume oder dimmbares Licht, in 
den frühen Morgenstunden erfolgt ein automatisches Abstellen der Beleuchtung. Dies gilt auch 
für Werbeanzeigen. 
Die Festlegungen des § 23 Abs. 4 BNatSchG i.V.m. § 21 NatSchG B.-W. sind zu berücksichti-
gen.“  

8.2.2 VERMEIDUNGSMASSNAHME: SCHUTZ VORHABENSBEDINGT NICHT ENTFALLENDER 
GEHÖLZBESTÄNDE 

„Die nicht vorhabensbedingt in Anspruch genommenen Gehölzbestände sind vor baubeding-ten 
Beeinträchtigungen zu schützen und zu erhalten. 
Ein Befahren oder eine Lagerung von Materialien ist nicht zulässig. Die Maßnahme sieht den 
Schutz von Einzelbäumen während des Baubetriebs vor. Die Einzelbäume sind durch Bretter-
mantel bzw. flächige Bestände durch einen Schutzzaun gegen mechanische Beschädigung, Ver-
dichtung des Wurzelraumes sowie Bodenauftrag und -abtrag im Baubereich zu schützen. Wäh-
rend der Bauzeit sind Schutzzäune aufzustellen. Die Schutzmaßnahmen erfolgen entsprechend 
den Regelungen in der DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen in Verbindung mit den in der RAS-LP 4 getroffenen Regelungen. Vor 



Umweltbericht inkl. Grünordnungsplan "Schertlenswald – Süd (IX)" Seite 56 
Grünordnerische Festsetzungen für den Bebauungsplan 

KMB  PLAN | WERK | STADT | GMBH 
Brenzstraße 21 71636 Ludwigsburg Tel.: 07141/44 14- 0 Fax: 07141/44 14 14 

 

Beginn der Baumaßnahmen sind der Stadt Rutesheim Pläne zum Baumschutz vorzulegen bzw. 
die Maßnahmen abzustimmen. 
Nach Beendigung der Baumaßnahme werden die Tabuzonen aufgehoben.“ 

8.2.3 VERMEIDUNGSMASSNAHME: FESTLEGUNG RODUNGSZEITRAUM 

„Eine Rodung der nicht zu erhaltenden Gehölze im Untersuchungsgebiet ist nur im Zeitraum von 
01. Oktober bis einschließlich 28. Februar zulässig (außerhalb der Brutzeit der Vogelarten und 
der Aktivitätsphasen von Fledermausarten).“ 

 AUSGLEICHSMASSNAHMEN NACH (§ 9 ABS.1A BAUGB) 

8.3.1 MASSNAHME CEF: ANBRINGEN VON NISTHÖHLEN 

„Die maximal notwendige Anzahl von Nisthöhlen ergibt sich aus der Anzahl der im Vorhabens-
bereich beeinträchtigten vorhandenen Brutplätze der Brutvogelarten und potenziell geeigneter 
Quartierstätten für Fledermausarten. 
Nach dem derzeit bekannten Eingriffsumfang sind im Untersuchungsgebiet neun Bäume (Obst-
bäume) vorhanden, die Brutplätze von Vogelarten darstellen können. In drei Bäumen fanden im 
Untersuchungsjahr 2021 nachweislich Bruten der Blaumeise, der Kohlmeise und des Stars statt. 
Es sind verschiedene Nisthöhlentypen entsprechend der zu fördernden Arten (Referenzprodukte 
Firma Schwegler) zu verwenden. 
Für das Anbringen von Nisthöhlen sind die vorhandenen Bäume im näheren Umfeld des Unter-
suchungsgebietes auf dem Friedhof Rutesheim, Flurstücksnummern 5240 und 5550, Gemar-
kung Rutesheim geeignet. 
Mit der CEF-Maßnahme CEF 1 wird gewährleistet, dass auch zukünftig geeignete Niststätten für 
die Arten vorhanden sind. 
Folgende Hinweise sind bei der Auswahl der Nisthöhlen zu berücksichtigen: 
 

− Mindesthöhe 3 m, ein freier Einflug muss gewährleistet sein 

− Nisthöhlen vor Beginn der Rodungsarbeiten anbringen 

− Einflugöffnung nach Osten oder Südosten 

− Verwendung dauerhaft beständiger Nisthöhlen 

− die Nisthöhlen sind mit einem Marderschutz zu versehen (bspw. Nisthöhlen mit Vorraum 
um den Zugriff von Marder oder Katze auf die Brut zu verhindern) 

− Anbringen von 9 Nisthöhlen, z.B. Typ Schwegler 1 B, 0 26 mm 

− Anbringen von 9 Nisthöhlen, z.B. Typ Schwegler 1 B, 0 32 mm 

− Anbringen von 6 Nisthöhlen, z.B. Typ Schwegler 3 SV B, 0 45 mm 

− Anbringen von 6 Fledermauskästen, z.B. Typ Schwegler 2 F 

8.3.2 MASSNAHME CEF: NEUANLAGE VON BEERSTRAUCHREICHEN BENJESHECKEN 

„Zur Verbesserung Lebensraumsituation von busch- und baumbewohnenden Vogelarten er-folgt 
im räumlichen Umfeld des Untersuchungsgebiets die Neuanlage von beerstrauchreichen Hecken 
bzw. Benjeshecken auf einer Länge von mindestens zwei Mal ca. 20 m. Die neuanzulegenden 
Gehölzbereiche sind als Strauchhecken, vorzugsweise mit Weißdorn (Crataegus mongyna), 
Wildrose (Rosa spec.), Hasel (Coodus avellana), Schlehe (Prunus spinosa), Eberesche (Sorbus 
aucuparia) und Faulbaum (Frangula alnus) anzulegen. Hierbei sind entweder auf 50 % der vor-
gesehenen Gehölzflächen Benjeshecken anzulegen oder es sind Heister der Qualität vHei ab 5 
cm Umfang mB h 200-250 cm ohne Rück-/Pflanzschnitt zu verwenden. 
Die Breite beträgt ca. 5 bis 7 m (3 bis 5-reihig). Die optimale Höhe beträgt ca. 4 m. Einzelne, 
hohe Bäume, welche über die Sträucher hinausragen, bereichern den Lebensraum hinsichtlich 
Strukturreichtum und Nahrungsangebot. Ein vorgelagerter Hochstaudensaum ist im Rahmen der 
Unterhaltung zu belassen. 
Die Strauchhecken sind in regelmäßigen Abständen (5-10 jährig) abschnittsweise (auf ca. 30% 
der Gesamtlänge) zu pflegen. Die Saumbereiche sind extensiv zu bewirtschaften. Hier-bei ist 
eine extensive abschnittsweise Mahd (2 x im Jahr bzw. einmalige Mahd) durchzuführen. Das 
Mähgut ist aus der Fläche zu entfernen. 
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Mit der CEF-Maßnahme CEF 2 wird gewährleistet, dass auch zukünftig geeignete Niststätten für 
die Arten vorhanden sind.“  

 PFLANZENLISTEN 

8.4.1 PFLANZENLISTE 1 STRÄUCHER 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Hasel Corylus avellana 
Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Faulbaum Frangula alnus 
Liguster Ligustrum vulgare 
Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
Schlehe Prunus spinosa 
Echter Kreuzdorn Rhamnus catharticus 
Hundsrose Rosa canina 
Weinrose Rosa rubiginosa 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

 
Qualität: Sträucher, mind. 1 x v. o.B. 60-100, gebietsheimisch 

8.4.2 PFLANZENLISTE 2 LAUBBÄUME 

Geeignete großkronige Arten 
Spitzahorn Acer platanoides 
Bergahorn Acer pseudoplatanus 
Rotbuche Fagus sylvatica 
Traubeneiche Quercus petraea 
Stieleiche Quercus robur 
Winterlinde Tilia cordata 
Sommerlinde Tilia platyphyllos 

 

Geeignete mittelkronige Arten 
Feldahorn Acer campestre 
Hainbuche Carpinus betulus 

 
Qualität: Hochstamm, 3 x v. m.DB, STU mind. 18-20, gebietsheimisch Heister, 1 x v. o.B., 100-
150, gebietsheimisch 

8.4.3 PFLANZENLISTE 3 WILDOBSTBÄUME 

Wildapfel Malus sylvestris 
Wildkirsche Prunus avium 
Traubenkirsche Prunus padus 
Wildbirne Pyrus pyraster 
Vogelkirsche Prunus avium 
Speierling Sorbus domestica 
Elsbeere Sorbus torminalis 

 
Qualität: Hochstamm, 3 x v. m.DB, STU mind. 18-20 Heister, 1 x v. o.B., 100-150 

8.4.4 PFLANZENLISTE 4 DACHBEGRÜNUNG 

Saatgutmischung Nr. 18 "Dachbegrünung / Saatgut" der Fa. Rieger-Hofmann, In den Wildblumen 
7-13, 74572 Blaufelden-Raboldshausen 
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8.4.5 PFLANZENLISTE 5 KLETTER- UND SCHLINGPFLANZEN 

Selbstklimmend  

Efeu Hedera helix 

Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia ‚Engelmannii’ 

Wilder Wein Parthenocissus tricuspidata ‚Veitchii’ 

Rankhilfe erforderlich  

Pfeifenwinde Aristolochia macrophylla 

Waldrebe Clematis, starkwüchsige Arten 

Hopfen Humulus lupulus 

Geißblatt Lonicera, in Arten 

Knöterich Polygonum aubertii 

Kletterrosen Rosa, in Sorten 

Blauregen Wisteria sinensis 
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9. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

 VORGEHENSWEISE BEI DER DURCHFÜHRUNG DER UMWELTPRÜFUNG 

Zur Durchführung der Umweltprüfung wurden folgende Gutachten und Untersuchungen erarbei-
tet und sind den Aussagen der Umweltprüfung Kapitel 5 zugrunde gelegt worden: 
 

− Schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbüros für Technischen Umweltschutz, Dr.-
Ing. Frank Dröscher, August 2022 

− Geruchsimmissionsprognose des Ingenieurbüros für Technischen Umweltschutz, Dr.-Ing. 
Frank Dröscher, November 2021 

− Erfassung der Höhlenbäume, Werkgruppe Gruen, vom Februar 2021 

− Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse, Werkgruppe Gruen, März 
2021 

− Grünlandbewertung, Werkgruppe Gruen, Dezember 2021 

− Tierökologisches Gutachten, Werkgruppe Gruen, Dezember 2021 

− Artenschutzrechtliche Maßnahmen, Werkgruppe Gruen, Mai 2023 

 HINWEISE AUF SCHWIERIGKEITEN 

Besondere Schwierigkeiten haben sich bei der bisherigen Planung nicht ergeben. 

 MONITORING / MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG 

9.3.1 CEF-MASSNAHME: ANBRINGEN VON NISTKÄSTEN 

Die Nist- und Fledermaushöhlen sind regelmäßig einmal jährlich in der Zeit von Oktober bis März 
zu kontrollieren und zu reinigen. Die jährliche Pflege und Wartung beinhaltet sowohl die sorgfäl-
tige Reinigung der Quartiere als auch ggf. deren Reparatur. Sollte sich ein Kasten oder dessen 
Aufhängung nicht mehr in einwandfreiem Zustand befinden, ist dieser zu ersetzen. Sollten bei 
der jährlichen Kontrolle andere Tierarten in den Kästen angetroffen werden (z.B. Hornissen, 
Wespen, Hummeln, Siebenschläfer, etc.), sind diese im Kasten zu belassen und nicht zu stören. 
Werden bei der jährlichen Kontrolle verendete Tiere in den Kästen gefunden, sind diese umge-
hend einem Spezialisten zur Untersuchung der Todesursache zu übergeben. Zur Erleichterung 
der Ursachensuche muss eine Kotprobe aus dem Kasten entnommen werden. 
 
Im Rahmen der Kontrolle ist zu beobachten und zu dokumentieren, ob die aufgehängten Kästen 
angenommen werden. Stellt sich heraus, dass ein Kasten nach längerer Zeit immer noch „unbe-
rührt" ist, so muss ein neuer, besser geeigneter Standort gefunden werden. (Artenschutzrechtli-
che Maßnahmen, Werkgruppe Gruen, Mai 2023) 

9.3.2 CEF-MASSNAHME: NEUANLAGE VON BEERSTRAUCHREICHEN BENJESHECKEN 

Im Rahmen der Erfolgskontrolle ist ein insgesamt fünfjähriges Monitoring erforderlich. Im Zuge 
des Monitorings wird im 1, 3 und 5 Jahr nach Umsetzung der CEF-Maßnahme die vollständige 
Funktionsfähigkeit der Maßnahmen überprüft. Die Ergebnisse des Monitorings sind in einem Be-
richt zu dokumentieren. Der Bericht ist der unteren Naturschutzbehörde unaufgefordert vorzule-
gen. (Artenschutzrechtliche Maßnahmen, Werkgruppe Gruen, Juli 2022) 

 ZUSAMMENFASSUNG 

Aufgrund der guten infrastrukturellen Anbindung der Stadt Rutesheim besteht generell ein gro-
ßes Interesse an Gewerbegrundstücken auf deren Gemarkung. Die Stadt Rutesheim plant daher 
die Erweiterung der bestehenden Gewerbeflächen im Osten der Ortslage. Die Aufstellung des 
vorliegenden Bebauungsplanes dient somit dazu, ein Angebot an dringend benötigten Gewerbe-
flächen schaffen zu können. 
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Die im Norden und Westen an das Plangebiet angrenzenden gewerblichen Flächen sind bereits 
bebaut. Auf den bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen soll eine weitere Gewerbefläche als 
Erweiterung des Gewerbegebiets „Schertlenswald II“ entstehen. Die Flächen im Plangebiet die-
nen dabei als Erweiterungsflächen für einen bereits vorhandenen Betrieb im direkten Anschluss 
an dessen bestehenden Gewerbestandort. 
Mit dieser Entwicklung soll der Nachfrage nach Flächen für einen produzierenden und gewerbli-
chen Betrieb Rechnung getragen werden. Es sollen Gewerbeflächen geschaffen werden, die zur 
Sicherung und Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen und die Wirtschaftsstruktur 
in Rutesheim stärken und fortentwickeln. 
Um den aktuellen Anforderungen an Produktions- und Entwicklungsflächen Rechnung tragen zu 
können und so auch zukünftig in Rutesheim produzieren und entwickeln zu können, beabsichtigt 
der bestehende Betrieb eine notwendige Betriebserweiterung umzusetzen. 
Die Anbindung des Gewerbegebiets soll über die vorhandenen Betriebsflächen an die Alois-
Senefelder-Straße erfolgen. Ein Anschluss an das überörtliche Straßennetz besteht somit direkt 
über die K 1082. 
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 1,34 ha. Die bestehende Höhenlage befindet sich auf 
einer Höhe von ca. 436 m- 444 m ü.NN. 
 
Artenschutzrechtliche Belange wurden in separaten Gutachten der Werkgruppe Gruen unter-
sucht.  
Vertiefte Untersuchungen waren für Brutvogel- und Fledermausarten, Tagfalterarten, der Hasel-
maus sowie der Mauer- und der Zauneidechse notwendig. Um keine Verbotstatbestände nach § 
44 BNatSchG zu erfüllen werden folgende Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen: 
Schutz vorhabensbedingt nicht entfallender Gehölzbestände, Einhaltung des Rodungszeitraum, 
Verwendung von insektenschonenden Beleuchtungskörpern, Verhinderung von Vogelschlag an 
Glas, Anbringen von Nisthöhlen und die Neuanlage von beerstrauchreichen Benjeshecken. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch das Bebauungsplangebiet „Schertlenswald – Süd (IX)“ er-
geben sich bei folgenden Schutzgütern:  
 

− Boden 

− Flora / Fauna / Biotopstrukturen 

 
Im B-Plangebiet entsteht für das Schutzgut Boden ein Defizit von - 22.830 BWE. Dies entspricht 
einem Kompensationsbedarf von - 22.830 BWE * 4 ÖP/BWE = - 91.320 ÖP 
 
Die Dachbegrünung als Minimierungsmaßnahmen führt zu einem Gewinn an + 28.200 ÖP. 
 
Für das Schutzgut Flora / Fauna / Biotopstrukturen führt die Umsetzung der Planung zu einem 
Defizit von - 247.035 Biotopwertpunkten = - 247.035 ÖP.  
 
Durch die Planung kommt es zu einem Gesamtdefizit von: 
 

- 91.320 ÖP + 28.200 ÖP - 247.035 ÖP = - 310.155 ÖP 
 
Nach derzeitigem Stand weist die Bilanzierung ein Defizit von - 310.155 ÖP auf (Kompensati-
onsdefizit).  
 
Um den Eingriff auszugleichen, werden in dem bestehenden Gewerbegebiet „Schertlenswald II“ 
zusätzlich Bäume gepflanzt, wodurch das Defizit auf -307.035 ÖP verringert werden kann. Der 
restliche Kompensationsbedarf wird über den Zukauf von Ökopunkten von der Flächenagentur 
BW gedeckt. Bei den Maßnahmen handelt es sich um die Entwicklung von Magerwiesen sowie 
die Anlage von lichten Streuobstwiesen mit ergänzender Wiesenextensivierung.  
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